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ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN TÖBS UND BEHÖRDEN / BÜRGER UND BÜRGERINNEN  

UND DIE ABGEGEBENEN STELLUNGNAHMEN 
DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG VOM 23.12.2010 – 02.02.2011 

 
Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 

 
 

vom 
 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

1. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Abt. Landesplanung 
 

 X   

2. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Referat –IV 64- 
 

 X   

3. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Abt. IV 6 
 

 X   

4. Kreis Stormarn – Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 

25.01.2011   X  

5. Kreis Stormarn – Der Landrat 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 

28.01.2010    X 

6. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
 

 

31.01.2011   X  

7. Ministerium für LW. Umwelt und ländliche Räume des Lan-
des Schleswig-Holstein 
 

 X   

8. Forstamt Trittau / untere Forstbehörde 
 
 

27.01.2011  X  

9. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Amt für Katastrophenschutz – Kampfmittelräumdienst 
 

04.08.2010  X  

10. Historischer Arbeitskreis Ahrensburg 
 
 

 X    
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 

 
 

vom keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

11. SWN - Stadtwerke Neumünster GmbH 
 
 

21.01.2011  X  

12. HVV – Hamburger Verkehrsverbund 
 
 

06.01.2011  X  

13. Schleswig-Holstein Netz AG 
 
 

28.12.2010   X 

14. Hamburger Wasserwerke 
 
 

10.01.2011   X 

15. Hamburger Gaswerke 
 
 

 X   

16. VHH - Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
 
 

28.12.2010   X 

17. NABU 
 
 

02.02.2011  X  

18. BUND 
 
 

30.12.2010 
05.09.2010 

 X  

19. Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein – AG-29 
 
 

02.02.2011  X  

20. Amt Bargteheide-Land 
 
 

19.01.2011   X 

21. Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 

20.12.2010   X 

22. Gemeinde Großhansdorf 
 
 

17.01.2011    X 
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 

 
 

vom keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

23. Amt Siek 
 
 

21.12.2010    X 

24. Gemeinde Ammersbek 
 
 

 X    

25. BürgerIn A 
 
 

31.01.2011   X  

26. BürgerIn B 
 
 

30.01.2011   X  

27. BürgerIn C 
 
 

30.01.2011   X  

28. BürgerIn D 
 
 

01.02.2011   X  

29. BürgerIn E 
 
 

28.01.2011   X  

30. BürgerIn F 
 
 

28.01.2011   X  

31. BürgerIn G 
 
 

28.01.2011   X  

32. BürgerIn H  
 
 

31.01.2011   X  

33. BürgerIn I 
 
 

01.02.2011   X  

34. 
 
 

BürgerIn J 01.02.2011   X  
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 

 
 

vom keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

35. BürgerIn K 
 
 

30.01.2011   X  

36. BürgerIn L 
 
 

01.02.2011   X  

37. BürgerIn M 
 
 

10.02.2011   X  

38. BürgerIn N 
 
 

20.01.2011 
31.01.2011 

  X  

39. BürgerIn O 
 
 

18.10.2011   X  

40. BürgerIn P 
 
 

14.01.2011   X  

41. BürgerIn Q 
 
 

14.01.2011   X  

42. BürgerIn R 
 
 

27.01.2011   X  

43. BürgerIn S 
 
 

01.02.2011   X  

44. BürgerIn T 
 
 

01.02.2011   X  

45. BürgerIn U 
 
 

30.01.2011   X  

46. BürgerIn V 
 
 

24.01.2011   X  
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47. Präzisierte Beschlusslage des BPA 

 
 

02.03.2011   X  
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4. 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 
 

4. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
Vom 25.01.2011 
Az.: 52/101 
 
a) 
Kenntnisnahme der Darstellungen des Planstands. Die Ausführun-
gen des Kreises Stormarn zur Weiterentwicklung des Innenbe-
reichs sowie zum integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK 
werden geteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken durch die untere Natur-
schutzbehörde erhoben werden. Da aus verschiedenen Gründen 
eine 2. Öffentliche Auslegung notwendig geworden ist, werden im 
weiteren Aufstellungsverfahren in Abstimmung mit dem Fachdienst 
Umwelt und der unteren Naturschutzbehörde einvernehmliche Re-
gelungen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich festgelegt werden. 
Mit Bescheid der unteren Forstbehörde vom 02.03.2009, Az.: 
7424.31 / OD-458 UFB wurde der Wald in Größe von 0,67 ha an 
der Hansdorfer Straße, Hugo-Schilling-Weg zu Bauland umge-
wandelt und durch eine Ersatzaufforstung in Größe von 1,0 ha in 
der Gemarkung Poggensee durchgeführt. 
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c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
e) 

 
 

 
 
 
c) 
Kenntnisnahme, dass wasserbehördlich keine Bedenken vorge-
bracht werden. 
Die Hinweise zur „Vermeidung einer dauerhaften Grundwasserab-
senkung“ werden mit in die Begründung zum Bebauungsplan auf-
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Kenntnisnahme, dass bzgl. des „nachsorgenden Bodenschutzes“ 
keine Bedenken vorgebracht werden. Eine weitergehende Ein-
schätzung zum Standort Bargenkoppelredder 5 durch die Stadt Ah-
rensburg wird im weiteren Aufstellungsverfahren durchgeführt wer-
den. 
e) 
Die Hinweise zum Kapitelaufbau „vorsorgender Bodenschutz“ wer-
den im Umweltbericht berücksichtigt Kap. 2.3.2 und Kap. 4.2 sind 
jeweils Unterkapitel zu Kap. 2.3 „Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung“ und zu 
Kap. 4. „Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich von Umweltauswirkungen“. Im Kap. 4.2 werden die Darstel-
lungen zum Bodenschutz in die Bereiche vorsorgender und nach-
sorgender Bodenschutz angepasst. 
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e) 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
h) 
 
i) 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
g) 

 
 

 
 
 
e) 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
f) 
Die Zitierweise ist gem. der Empfehlungen des Innenministeriums 
in der vorgelegten Form ausreichend. Änderungen erfolgen daher 
nicht. 
g) 
Die genannte „Knödellinie“ zwischen den Grundstücken Manhage-
ner Allee Nr. 74 und 76 wird ersatzlos gestrichen, da der Gesamt-
bereich der Manhagener Allee nicht unterschiedlich behandelt wird. 
h) 
Die Angabe von exakten Ausbaumaßnahmen ist nicht erforderlich, 
die festgesetzten Straßenverkehrsflächen genügen in ihrer Flä-
chenausdehnung für eine gesicherte verkehrliche Erschließung. 
Detaillierte Querschnittsfestlegungen sollten der Ausbauplanung 
überlassen werden. 
i) 
Der Anregung wird gefolgt. Die dargestellten Vorgartenzonen wer-
den unter Bezugnahme zur E-G-Satzung festgelegt. 
f) 
Da das topographische Relief nicht einheitlich über den gesamten 
Geltungsbereich verläuft, können sonstige mögliche Regelungen 
zur Definition der Höhenbezugsebene (Bezug zur Höhe der Er-
schließungsstraße, Angaben über Normal Null (NN)) nicht sinnvoll 
angewandt werden. Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
g) 
Das Maß der baulichen Nutzung innerhalb der Vorgartenzonen wird 
unter Bezug zur Erhaltungs- und Gestaltungssatzung nachrichtlich 
übernommen. 
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h) 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
k) 
 

 

 
 
 
 
 
 
h) 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird als Rechtsgrundlage aufgenommen, 
der Anregung wird entsprochen. 
i) 
Die Regelungen der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sowie zur 
Baumschutzsatzung der Stadt Ahrensburg sind bereits unter dem 
Punkt „Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB) aufgeführt. 
Hierzu wird vorgeschlagen die Nummerierung zu ändern und die 
Nachrichtlichen Übernahmen damit als solche separat kenntlich zu 
machen und somit aus der Auflistung der Textfestsetzungen he-
rauszunehmen. 
 
 
 
j) 
Vgl. Pkt. i. 
 
 
 
 
k) 
Kenntnisnahme. Die Verfahrensvermerke werden für die endgülti-
gen Satzungsunterlagen in die Planfassung übernommen. 
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4. 

 
 

6. 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
 
Vom 31.01.2011 
Az.: Ahrensburg-bplan91A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch das archäologische Landesamt keine 
Bedenken erhoben werden. Die weiteren Ausführungen werden als 
Hinweise in den Bebauungsplan übernommen. 
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8. 

 
 

8. 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein 
Untere Forstbehörde 
 
Vom: 27.01.2011 
Az.: 7425.14 uFB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die untere Forstbehörde keine Beden-
ken vorgeberacht werden. Die Erläuterungen zum bereits durchge-
führten Waldausgleich werden zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung des Bebauungsplanes übernommen. 
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9. 

 

9. 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Amt für Katastrophenschutz –Kampfmittelräumdienst- 
 
Vom 02.09.2010 
Az.: OD-05-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise des Kampfmittelräumdienstes werden zur Kenntnis 
genommen und als Hinweise in den Bebauungsplan übernommen. 
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11. 

 

11. 
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH 
 
Vom 21.01.2011 
Az.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise des Gas-Versorgungsträgers werden zur Kenntnis 
genommen. 
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12. 

 

12. 
HVV – Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
 
Vom: 06.01.2011 (email) 
Az.: 
 
 
 
Die Darstellungen der beabsichtigten Innenentwicklung sowie die 
positiven Auswirkungen auf den ÖPNV werden geteilt. 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 

 

17. 
NABU-Gruppe Ahrensburg 
 
Vom 02.02.2011 
Az.: IV.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die Hinweise zu den Umweltauswirkungen auf die Pflanzenwelt in 
Bezug auf die Wasserverfügbarkeit für die Bäume durch den Bau 
der Tiefgarage werden zur Kenntnis genommen und im Umweltbe-
richt ergänzt. Im weiteren Planverfahren werden bodenschonende 
Versickerungsmaßnahmen geprüft. Des Weiteren werden die Hin-
weise zur Vermeidung einer dauerhaften Grundwasserabsenkung 
gem. den Vorgaben des Kreises Stormarn berücksichtigt (vgl. Pkt. 
4c) Wasserwirtschaft). 
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b) 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
e) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Die prägende Stieleiche (Einzelbaum Nr. 11) wird auf Grundlage 
einer geänderten Bebauungskonzeption erhalten werden können, 
eine entsprechende Festsetzung „Baumerhalt“ erfolgt in den Aus-
weisungen des 2. Entwurfs. 
c) 
Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Die geplanten Aus-
gleichsmaßnahmen für Fledermäuse werden ergänzend in die 
Neuschaffung von Sommer- und Ganzjahresquartieren, die auch 
als Winterquartiere dienen, differenziert. Die Anbringung von Fle-
dermaus-Ganzjahres-Fassadenquartieren wird als Empfehlung zur 
Fassadengestaltung für Neubauten aufgenommen. 
d) 
Die Zuordnung der Ausgleichsfläche im Rahmen des waldrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung und wurde im Vorfeld der Planung durch die untere Forst-
behörde festgelegt. Der naturschutzrechtliche Ausgleich für den 
Entwicklungsbereich WR ② wird im weiteren Planverfahren im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Fachbehörden festgelegt. Der Hin-
weis zum Fehlen eines städtischen Ausgleichsflächenpools wird 
zur Kenntnis genommen. 
e) 
Die Hinweise zur Überwachung der festgelegten Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umweltauswir-
kungen werden zur Kenntnis genommen.  
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18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
b) 
 
 
 

 

18. 
BUND Kreisgruppe Stormarn 
 
Vom 30.12.2010 / 05.09.2010 
Az.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die Stellungnahme zum Vorentwurf wird ab Pkt. c) behandelt. 
b) 
Kenntnisnahme, dass der BUND die Innenentwicklung aufgrund 
der baulichen Entwicklungsmöglichkeiten der Satzung sowie den 
Schutz der Grünstrukturen auf Grundlage der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 91A begrüßt. Die Hinweise zum Knickschutz 
werden berücksichtigt. 
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c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
e) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
Die Ausführungen zur Innenverdichtung werden geteilt – insbeson-
dere der Grundsatz, dass durch eine weitere Erhöhung der bauli-
chen Dichte („höchste Zahl der Wohneinheiten“) grundsätzliche 
ökologische Eckwerte einer nachhaltigen Stadtentwicklung berück-
sichtigt werden. 
 
 
 
d) 
Die positiven Aussagen zur Errichtung von Tiefgaragen unter Bau-
körpern werden geteilt. Die Hinweise zum Schutz des Grundwas-
sers werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
e) 
Die Notwendigkeit zur Errichtung von Regenrückhaltebecken oder 
Versickerungseinrichtungen wird nicht gesehen. Insbesondere soll-
te hier das Ziel wohnungsnahe Freiflächenangebote und Aufent-
haltsbereiche in Gartenzonen zu entwickeln, der Vorrang einge-
räumt werden. Der Einbau von Regenwassernutzungsanlagen 
(Brauchwassernutzung) wird als Empfehlung in die Begründung 
aufgenommen. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
 
c) 

 

19. 
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in 
Schleswig-Holstein –AG-29- 
 
Vom: 02.02.2011 
Az.: PES / - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die aus naturschutzfachlicher Sicht positive Bewertung der Innen-
verdichtung wird geteilt. 
b) 
Da aus verschiedenen Gründen eine 2. Öffentliche Auslegung not-
wendig geworden ist, werden im weiteren Aufstellungsverfahren in 
Abstimmung mit dem Fachdienst Umwelt und der unteren Natur-
schutzbehörde einvernehmliche Regelungen zum naturschutzrecht-
lichen Ausgleich festgelegt werden. 
c) 
Kenntnisnahme – zu pflanzende bzw. zu erhaltende Bäume wer-
den entsprechend geschützt werden. 
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d) 

 

 
 
 
d) 
Kenntnisnahme. 
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25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 

 

25. 
BürgerIn A 
 
Vom 31.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Festgelegte oder als Satzung festgeschriebene Vorschriften für die 
Errichtung baulicher Anlagen existieren bzw. existierten in diesem 
Sinne für das Plangebiet nur indirekt. Bisher mussten Baugeneh-
migungen nach § 34 BauGB erteilt werden, maßgeblich hierfür war 
somit die Vorlage eines konkreten Bauwunsches bzw. Vorhabens 
und eine entsprechende Einzelfallentscheidung gemäß des § 34 
BauGB für die Erteilung einer entsprechenden Baugenehmigung. 
Entsprechend ist die Aussage, dass Regelungen des Bebauungs-
planes nicht den bisherigen „Vorschriften“ entsprechen, irreführend. 
b) 
Die Dichte, also das Maß der baulichen Nutzung, wird aufgrund der 
konkretisierten Beschlusslage des BPA vom 02.03.2011 für die 
Reinen Wohngebiete (also für alle Grundstücke, die nicht direkt an 
der Manhagener Allee liegen) nunmehr mit einer GRZ (Grundflä-
chenzahl) von 0,25 festgeschrieben. Flächendeckend sind darüber 
hinaus Festlegungen zur baulichen Höhenentwicklung getroffen 
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 worden (max. Traufhöhe = 7,0 m, max. Firsthöhe 10,0 m). Somit 
sind im Plangebiet bauliche Vorhaben mit zwei Vollgeschossen zu-
lässig und genehmigungsfähig. Die geäußerten Bedenken „bezüg-
lich der Verdichtung“ und der „Geschoßanzahl“ werden nicht geteilt.  
c) 
Eine Vielzahl von Bäumen im Plangebiet bleiben erhalten, nach 
Vorlage einer modifizierten Bebauungskonzeption für das Entwick-
lungsgebiet WR-1 durch die Verwaltung kann nunmehr auch die die 
prägende Stieleiche (Einzelbaum Nr. 11 der Darstellungen im Um-
weltbericht) und die weiteren Bäume am östlichen Rand der WR-1 
Bereichs erhalten werden. Insgesamt berücksichtigt die bauliche 
Entwicklungskonzeption wesentliche naturschutzfachliche Vorga-
ben – grundsätzliche Widersprüche hierzu werden nicht gesehen. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Im Weiteren war es kom-
munalpolitisches Ziel in diesem Bereich eine weitere Innenentwick-
lung zu betreiben, unabhängig von Eigentumsverhältnissen oder 
Interessenslagen von Vorhabenträgern.  
d) 
Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen. Insbe-
sondere die zuständige untere Naturschutzbehörde sieht hier kein 
Konfliktpotenzial. 
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26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 

 

26. 
BürgerIn B 
 
Vom 30.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Der Stellplatznachweis richtet sich nach den Vorgaben des Stell-
platzerlasses des Landes und unterliegt somit nicht der Abwägung 
oder Interpretation oder Ergänzung der Gemeinde. Die notwendige 
Anzahl von Stellplätzen wird daher auch baulich umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
b) 
Eine funktionale Trennung zwischen Radweg und der Zufahrt zu 
den Grundstücken Hansdorfer Straße 16a und b ist nicht vorgese-
hen. Die Nutzung durch die Feuerwehr (im Brandfalle) muss ge-
währleistet sein. 
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d) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) 
Eine Vielzahl von Bäumen im Plangebiet bleibt erhalten, nach Vor-
lage einer modifizierten Bebauungskonzeption für das Entwick-
lungsgebiet WR-1 durch die Verwaltung kann nunmehr auch die die 
prägende Stieleiche (Einzelbaum Nr. 11 der Darstellungen im Um-
weltbericht) sowie weitere Bäume am verlängerten Hugo-Schilling-
Weg erhalten werden. Insgesamt berücksichtigt die bauliche Ent-
wicklungskonzeption wesentliche naturschutzfachliche Vorgaben – 
grundsätzliche Widersprüche hierzu werden nicht gesehen. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass eine naturschutzfachli-
che Einschätzung von Bäumen, die erhaltenswert sind, nicht zwin-
gend planerisch bzw. planungsrechtlich bedeutet, dass diese Bäu-
me ggfs. nicht gefällt werden dürften. Insoweit wurde in der bisheri-
gen Planzeichnung (Entwurf – November 2010) für die Bäume, die, 
aufgrund der damaligen baulichen Entwicklungskonzeption nicht 
erhalten werden konnten, auch kein planungsrechtliches Symbol 
„zum Erhalt“ verwendet. Insoweit ist die Plandarstellung weder 
falsch noch irreführend – ein Planzeichen für Bäume, die gefällt 
werden (bzw. nicht erhalten werden können) sieht die Planzeichen-
verordnung des Bundes (zwingend für Bebauungspläne anzuwen-
den) nicht vor. 
d) 
Insbesondere hat der Umweltbericht u.a. die Aufgabe den plane-
risch vorgesehenen Eingriff zu dokumentieren, zu bilanzieren und 
entsprechende Maßnahmen für den Ausgleich aufzuzeigen. Da 
nach der Vorlage einer modifizierten Bebauungskonzeption ein wei-
tergehender optimierter Baumschutz gewährleistet wird, wird die 
Aussage, dass der Umweltbericht die Belange des Vorhabenträ-
gers und nicht die der Umwelt vertritt, deutlich zurückgewiesen. 
Insgesamt berücksichtigt die bauliche Entwicklungskonzeption we-
sentliche naturschutzfachliche Vorgaben, u.a. auch den Vorgaben 
des Umweltberichts.  
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e) 
 
 
 
 
f) 
 

 

 
 
 
 
e) 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde sowie die zuständigen 
Naturschutzverbände wurden im Aufstellungsverfahren beteiligt. 
Die Stellungnahme von Frau Petra Ludwig-Sido (vom BUND) vom 
30.12.2010 lautete wie folgt: 
„Die o.a. Bauleitplanung war grundsätzlich bereits Gegenstand der 
Stellungnahme aus Sicht des BUND vom 30. August 2010, auf die 
ich vollinhaltlich verweise. Der BUND begrüßt die moderate Innen-
verdichtung und vor allem den Erhalt des Baumbestandes und der 
wertvollen Grünstrukturen. Bei den Knicks ist darauf zu achten, 
dass nicht nur ihr Erhalt sondern auch ihre Behandlung festge-
schrieben und regelmäßig kontrolliert wird. Sie sollten von Garten-
abfall und nichtheimischen Gartenpflanzen frei gehalten und nicht 
häufiger als alle 10 Jahre auf den Stock gesetzt werden.“ 
Sowohl die Unterlagen des 1. Entwurfs des Bebauungsplanes so-
wie der Umweltbericht lagen Frau Ludwig-Sido vor. Im Übrigen wird 
die sehr überwiegende Anzahl „alter“ Bäume erhalten werden. 
f) 
Die Flugkorridore von Fledermäusen orientieren sich u.a. entlang 
von linearen Gehölzstrukturen. Die Jagdreviere befinden sich über 
dem Kronendach von Baumbeständen, aber auch in Gärten und 
Parkanlagen sowie über Gewässern. Wertbestimmende Elemente 
mit Quartier- und Jagdhabitatfunktionen sind im Plangebiet u.a. die 
Baum- und Gehölzreihen bzw. Knicks, die abschnittsweise zwi-
schen den Gartenflächen der Bebauung östlich Ahrensfelder Weg 
und westlich und östlich der Bebauung Hugo-Schilling-Weg in 
Nord-Südrichtung bestandsbildend sind und im Rahmen der Pla-
nung erhalten werden.  
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27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

27. 
BürgerIn C 
 
Vom 30.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme. 
 
b) 
Eine Festlegung von maximalen Wohneinheiten in Bezug zu einer 
Flächengröße ist als planungsrechtliche Festsetzung nicht zulässig. 
Zulässig ist jedoch die Festlegung von einer maximalen Anzahl von 
Wohnungen je Gebäude. Diese Festlegung wurde insoweit bereits 
im 1. Entwurf des Bebauungsplanes umgesetzt, da im Entwick-
lungsbereich WR-1 für die einzelnen Baufenster (also Gebäude-
standorte) eine max. Anzahl von Wohnungen festgesetzt wurde. 
Insgesamt können somit 30 Wohnungen (als kommunalpolitische 
Festlegung) im Entwicklungsbereich WR-1 errichtet werden. 
Die Stellungnahme orientiert sich unter Pkt. b in erster Linie an dem 
städtebaulichen Erscheinungsbild der Hansdorfer Straße, die an-
gebliche Sicherung dieses Erscheinungsbildes soll hier nun über 
die Festlegung einer maximalen Anzahl von Wohneinheiten erfol-
gen. Das räumliche Erscheinungsbild wird jedoch vielmehr durch 
die gewählten Baufenster (Größe und Standort), die festgesetzte 
GRZ und die Möglichkeiten der baulichen Höhenentwicklung ge-

 



Stadt Ahrensburg Bebauungsplan Nr. 91 A              STADT    RAUM  ●  PLAN 
 

                                                                                      - 28 – 

 prägt werden. 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 

 

 
c) 
Um den Villencharakter der historischen Bereiche von Ahrensburg 
nachhaltig zu sichern wurde u.a. die Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzung für die Ahrensburger Villengebiete erlassen. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 91 A liegt komplett im Bereich 
dieser Satzung. Im Rahmen dieser Satzung sind nur bestimmte 
Gebäudetypen (Villen) zulässig, die historisch und gebäudetypolo-
gisch teilweise einer Zweigeschossigkeit bedürfen. Zweigeschossi-
ge Gebäudetypen prägen darüber hinaus auch den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 91 A – sie überwiegen zwar nicht in 
der Anzahl, sie stellen jedoch auch keine „automatische“ Stadtbild-
störung dar. Insoweit begrenzen die bisher festgesetzten Regelun-
gen zur baulichen Höhenentwicklung (Traufhöhe = 7, 0 m, Firsthö-
he 10,0 m) die zukünftigen baulichen Anlagen auf ein Maß, das 
heute schon (und im Übrigen auch bei den angesprochenen Ein-
familienhäuser im Sinne der Gesamthöhe) üblich ist. Das Plange-
biet selbst ist im Weiteren nicht ausschließlich geprägt durch Ein-
familienhäuser sondern vielmehr durch Einzelhäuser (und diese 
durchaus auch mit mehreren Wohneinheiten) 
d) 
Angebliche stadträumliche Störungen des Charakters des Bereichs 
werden in der Stellungnahme grundsätzlich über die Thematik „An-
zahl von Wohneinheiten“, „Wohnblöcke“ versucht zu definieren, 
und weniger über die eigentlichen Parameter von Stadtbildstörun-
gen, dies wären übertriebene Grundflächengrößen, unverträgliche 
bauliche Höhenentwicklungen etc. Vergleichbare Intentionen erfol-
gen mit der Forderung nach einer Festsetzung einer GFZ (Ge-
schossflächenzahl) von 0,35 (die Obergrenze der GFZ in Reinen 
Wohngebieten sieht der Gesetzgeber im Übrigen bei 1,2 vor). Mit 
dieser Regelung wären überwiegend tatsächlich nur eingeschossi-
ge Einfamilienhäuser umsetzbar (mit einer nachhaltigen Reduzie-
rung von Wohneinheiten), die letztendlich als Gebäudetypus und 
stadtgestalterisch nur noch wenig mit dem Villencharakter der 
Quartiere zu tun haben. Der Anregung einer Übernahme einer GFZ 
von 0,35 in den Bebauungsplan wird daher nicht gefolgt. 
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g) 

 

e) 
Eine zwingend vorgeschriebene Tiefe von Vorgärten ist nicht her-
leitbar. Die Aussagen zur einheitlichen Tiefendimensionierung von 
Vorgartenbereichen an der Südseite der Hansdorfer Straße sowie 
der Aussagen zur Vorgartentypologie der Nordseite der Hansdorfer 
Straße werden jedoch geteilt. Aufgrund der Vorlage einer neuen 
baulichen Konzeption im Entwicklungsbereich WR-.1 kann nun-
mehr eine Vorgartentiefe von ca. 10,0 m an der Hansdorfer Straße 
gewährleistet werden. Der Anregung kann somit entsprochen wer-
den. 
f) 
Eine Festlegung von Wohnungsgrößen im Rahmen der Festset-
zungsmöglichkeiten der Bauleitplanung ist nicht möglich. Jedoch 
wird die Sichtweise geteilt, dass auch Wohnraum für Familien mit 
Kindern umgesetzt werden sollte. 
g) 
Aufgrund der baulichen Entwicklung von bisher möglichen 30 
Wohneinheiten im Entwicklungsbereich WR-1 und weiterer Wohn-
einheiten im Bereich WR-2 (in einer Größenordnung von 10 neuen 
Einzelbaufeldern mit ggfs. je zwei WE) kann ein unverträgliches 
Ansteigen von Verkehrsbewegungen nahezu ausgeschlossen wer-
den. Aufwendige weitere Untersuchungen bzgl. der verkehrlichen 
Abläufe werden nicht als notwendig angesehen. 
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28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
d) 
 
 
 
 
e) 
 

 

28. 
BürgerIn D 
 
Vom 20.01.2011 und 01.02.2011 
 
 
 
 
 
a) 
Die Ausführungen werden geteilt. 
 
 
 
 
b) 
Die Anzahl der zu errichtenden und nachzuweisenden Stellplätze 
richtet sich nach dem Stellplatzerlass des Landes, je Wohneinheit 
ein Stellplatz. 
c) 
Eine Benutzungspflicht für Tiefgaragenstellplätze gibt es nicht und 
kann planungsrechtlich auch nicht festgesetzt werden. Auch für die 
vorhandenen Stellplätze im Plangebiet besteht keine Benutzungs-
pflicht. 
d) 
Alle nachzuweisenden Stellplätze des Entwicklungsbereichs WR-1 
sind innerhalb des Tiefgaragengeschosses nachzuweisen. 
e) 
Jeder Verkehrsteilnehmer hat die Regeln der StVO einzuhalten. 
Darüber hinaus wird die Zufahrt der Tiefgarage so gestaltet, dass 
Konfliktsituationen minimiert werden. 
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a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
 
d) 
e) 
f) 
g) 

 
 

Da bei den Aussagen (u.a. Betreffzeile) der Stellungnahmen nicht 
eindeutig klar ist, inwieweit sich diese nun auf den BP 91 A oder 
auf den BP 91B bezieht, wird davon ausgegangen, dass sich zu-
mindest die inhaltlichen Darlegungen weitgehend auf den BP 91A 
beziehen und entsprechend hier behandelt werden. 
a) 
Im Bereich des ausgewiesenen Entwicklungsbereichs WR-1 wer-
den auf den Grundstücksfreiflächen auch Freiraumangebote und 
Aufenthaltsbereiche umgesetzt werden, die auch von Kindern ge-
nutzt werden können.  
Der Bebauungsplan kann keine Wohnungsgrößen regeln, insoweit 
sind explizite Größen von Wohneinheiten auch nicht aus der Be-
bauungsplanfassung ablesbar. 
b) 
Eine Textfestsetzung 6.2 existiert nicht. In den WR-2 Bereichen 
sind Stellplätze und Garagen innerhalb der ausgewiesenen über-
baubaren Grundstückflächen zulässig (Textfestsetzung Nr. 1.3). 
c) 
Hierbei handelt es sich nicht um eine weitere Tiefgarage, sondern 
vielmehr um die Festsetzung einer Fläche für eine Tiefgarage, de-
ren Zufahrt zwingend und ausschließlich nur von der Hansdorfer 
Straße aus erfolgt. Die Anzahl der zu errichtenden und nachzuwei-
senden Stellplätze richtet sich nach dem Stellplatzerlass des Lan-
des Schleswig-Holstein. 
d) 
Quartierserschließung meint hier, dass die verkehrliche Anlage 
weitgehend nur für die Anwohner des Quartiers nutzbar sein soll. 
Die Erschließung erfolgt von Süden und dient vornehmlich die 
Grundstücke und Gebäude östlich des verlängerten Hugo-Schilling-
Wegs an. Eine komplette Durchfahrtsmöglichkeit in den Hugo-
Schilling-Weg in Richtung Bargenkoppelredder ist nicht vorgese-
hen. 
e) 
Die Breite der jeweils festgesetzten Straßenverkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung „Quartierserschließung Q1“ orientieren 
sich im Entwicklungsbereich WR-1 an der bestehenden Wegepar-
zelle (Wegebreite ca. 7,0 m). Die Breite der Straßenverkehrsfläche 
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besonderer Zweckbestimmung „Quartierserschließung Q2“ im Ent-
wicklungsbereich WR-2 beträgt 4,75 m. 
f) 
Die zusätzliche Festsetzung der besonderen Zweckbestimmung 
„Fuß- und Radweg“ soll sicherstellen, dass die Wegeparzelle (mit 
Ausnahme der östlich gelegenen Grundstücke) nicht für Erschlie-
ßungszwecke des Entwicklungsbereichs WR-1 heranzuziehen ist 
und darüber hinaus auch fuß- und fahrradmäßige Anbindungen in 
den nördlichen Teil des Geltungsbereichs gewährleisten. 
g) 
Diese Anregung bezieht sich auf den B-Plan Nr. 91 B. Ein ver-
gleichbares Vorhaben ist aufgrund der getroffenen Festsetzungen 
(insbesondere zur Bauweise, zu den überbaubaren Grundstücks-
flächen, der Regelung zu maximalen Höhenentwicklungen sowie 
den Regelungen zur maximalen Anzahl von Wohnungen in den 
Gebäuden) in den sonstigen Planbereichen des BP 91 A + B nicht 
zulässig. 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
b) 

 
 

29. 
BürgerIn E 
 
Vom 28.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Neben der Grundflächenzahl (GRZ) sind einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen sowie maximale Trauf- und Firsthöhen flä-
chendeckend für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgewiesen. Die zukünftig zulässigen Vorhaben sind somit 
in ihrer räumlichen Wirkung und im Rahmen der dann zulässigen 
Kubaturen klar und eindeutig definiert. Eine zusätzliche Festset-
zung einer Geschossflächenzahl (die in ihrer Größenordnung in der 
Stellungnahme nicht benannt wird) ist daher nicht notwendig. Die 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) schreibt hierzu folgendes vor - 
§ 16 Abs. 3 BauNVO: „Bei Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen 1. stets die Grundflä-
chenzahl oder die Größen der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen“. Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan Nr. 
91A. Eine zwingende Festsetzung einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor. Im Übrigen finden 
sich im Plangeltungsbereich durchaus Mehrfamilienhäuser, also 
„Einzelhäuser mit mehreren Wohneinheiten“, die im Weiteren auch 
den zulässigen Gebäudetypen der Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzung entsprechen und entsprechend auch das Plangebiet ge-
bäudetypologisch mitprägen. 
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  b) 
Der gemäß dem Stellplatzerlass des Landes Schleswig-Holstein zu 
erbringende Stellplatznachweis wird erfüllt – die gemäß dem Erlass 
nachzuweisenden Stellplätze werden komplett in einer Tiefgarage 
vorgesehen. Weitergehende rechtliche Regelungen hierzu stehen 
nicht zur Verfügung. Unverträgliche verkehrliche Belastungen von 
benachbarten Bereichen durch die Entwicklung von 30 WE im Ent-
wicklungsbereich WR-1 bezüglich der verkehrlichen „Veränderun-
gen“ werden nicht gesehen. Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
c) 
Die bisherigen Ausweisungen des Entwurfs des Bebauungsplans 
Nr. 91 A sahen vor, die angesprochenen Bäume Nr. 12 und Nr. 13 
zum Erhalt festzusetzen. Daher ist der Anregung bzgl. des Erhalts 
dieser zwei Bäume bereits durch die Festsetzungen entsprochen. 
Durch die nunmehr geänderte Bebauungskonzeption und dem Ab-
rücken der zukünftigen baulichen Anlagen vom Baum Nr. 11 kann 
auch dieser erhalten werden. Entsprechend wird dieser Baum 
ebenfalls zum Erhalt festgesetzt werden. 
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30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
c) 

 
 

30. 
BürgerIn F 
 
Vom 28.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Diese Bedenken werden zurückgewiesen. Die wesentlichen Maß-
gaben zur angestrebten Innenentwicklung im Entwicklungsbereich 
WR-1 richten sich sehr wohl nach den formulierten Zielen, die im 
Aufstellungsbeschluss, im Rahmen der Festlegungen der Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzung und im ISEK benannt sind. 
b) 
Auch die Neubebauung richtet sich nach den Maßgaben der Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzung – u.a. nach den Maßgaben der zu-
lässigen Gebäudetypen wie auch an den Maßgaben zu sonstigen 
städtebaulichen und stadträumlichen Strukturelementen, wie u.a. 
die Herstellung von Vorgartenzonen. Die Aussage, dass ein willfäh-
riger und manipulativer Umgang der Stadtverwaltung mit dieser 
Aufgabenstellung vorliegt, wird deutlich zurückgewiesen. 
c) 
Neben der Grundflächenzahl (GRZ) sind einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen sowie maximale Trauf- und Firsthöhen flä-
chendeckend für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgewiesen. Die zukünftig zulässigen Vorhaben sind somit  
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d) 
 
e) 
 
f) 
 
g) 
 
 
h) 
 
 
 
i) 
 
j) 
 
 
k) 
l) 

 
 

in ihrer räumlichen Wirkung und im Rahmen der dann zulässigen 
Kubaturen klar und eindeutig definiert. Eine zusätzliche Festset-
zung einer Geschossflächenzahl ist daher nicht notwendig. Die 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) schreibt hierzu folgendes vor - 
§ 16 Abs. 3 BauNVO: „Bei Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen 1. stets die Grundflä-
chenzahl oder die Größen der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen“. Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan Nr. 
91A. Eine zwingende Festsetzung einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor und wird hier auch 
nicht vorgenommen. 
d) 
Eine Höchstzahl von Wohneinheiten je Hektar Grundstücksfläche 
kann nicht festgesetzt werden. Der abschließende Festsetzungska-
talog des § 9 BauGB sieht eine solche Festsetzung nicht vor. Ma-
ximal zulässige Wohneinheiten können nur in Bezug auf einzelne 
Gebäude getroffen werden, dies wurde im Entwicklungsbereich 
WR-1 auch umgesetzt und entsprechend ausgewiesen. 
e) 
Der Verweis auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
wird zur Kenntnis genommen. Im nachfolgenden werden daher die 
inhaltlichen Aussagen zur Innenentwicklung an der Hansdorfer 
Straße präzisiert: Unter der Kennziffer 48 (S. 65 ff. ISEK) wird hier 
der Bereich der Wohnbaupotenziale an der Hansdorfer Straße auf-
gezeigt. Nach Aussagen des ISEK befinden sich in diesem Bereich 
ca. 2,5 ha potenzielle Bauflächen, die entwickelt werden können. 
Mit der Maßgabe einer durchschnittlichen Wohndichte von 25 WE 
je Hektar ist hier ein Wohnraumpotenzial von 63 WE umsetzbar. 
Das ISEK betrachtet hierbei den Gesamtbereich an der Hansdorfer 
Straße und nicht ausschließlich den Entwicklungsbereich WR-1. Im 
Entwicklungsbereich WR-2 und angrenzenden Bereichen sind zum 
bisherigen Planstand 10 neue Baufelder ausgewiesen, aufgrund 
der weiteren Festlegungen (kleinteilige überbaubare Grundstücks-
flächen etc.) wird hier angenommen, dass maximal 2 WE je Ge-
bäude umgesetzt werden könnten. Insgesamt wäre dies ein Wohn-
raum - Entwicklungspotenzial von 30 WE im Entwicklungsbereich 
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WR-1 und 20 WE in den sonstigen Bereichen, insgesamt also 50 
WE, und bleibt somit deutlich unter der Maßgabe des ISEK von po-
tenziellen 63 WE. Dieses „Nicht - Ausschöpfen“ der Zielvorgaben 
des ISEK ist letztendlich auch begründet im optimierten „Baum-
schutz“, der durch entsprechende Erhaltungsfestsetzungen die 
wohnbaulichen Entwicklungsmöglichkeiten deutlich einschränkt. 
f) 
Durch die bereits getroffenen restriktiven Festsetzungen zu über-
baubaren Grundstücksflächen (einzelne Baufenster je Grundstück, 
GRZ von 0,25 in den Reinen Wohngebieten, Beschränkung der 
baulichen Höhenentwicklung) ist insbesondere in den überwiegen-
den Bereichen, die bereits baulich genutzt werden und in denen 
Gebäude errichtet wurden, eine weitergehende Einschränkung der 
baulichen Nutzung (Beschränkung von Wohnungen je Gebäude) 
als ein Übermaß an Einschränkungen zu beurteilen, die städtebau-
lich nicht mehr hergeleitet und begründet werden können. 
g) 
Eine zwingend vorgeschriebene Tiefe von Vorgärten ist nicht her-
leitbar. Aufgrund der Vorlage einer neuen baulichen Konzeption im 
Entwicklungsbereich WR-1 kann nunmehr eine Vorgartentiefe von 
ca. 10,0 m an der Hansdorfer Straße gewährleistet werden. Der 
Anregung kann somit entsprochen werden. 
h) 
Für den Bebauungsplan Nr. 91 A wurde ein Umweltbericht gem. 
den Vorgaben des BauGB erarbeitet und war Teil der ausgelegten 
Dokumente, auf den sich auch eine Vielzahl von Stellungnahmen 
bezieht. Die Auffassung, dass rechtserhebliche Mängel im Aufstel-
lungsverfahren vorliegen, wird deutlich zurückgewiesen. Des Wei-
teren ist es gerade Aufgabe des Umweltberichts aufzuzeigen, wo 
und in welchem Umfang Eingriffe durch die Planung verursacht 
werden. Dieser Aufgabe kommt der Umweltbericht in detaillierter 
Ausformulierung nach. Der Umweltbericht wird im Weiteren in die 
Begründung zum Bebauungsplan integriert. Im Übrigen sind Fest-
setzungen im Bebauungsplan gemäß dem abschließenden Fest-
setzungskatalog des § 9 BauGB sowie nach der Planzeichenver-
ordnung des Bundesgesetzgebers zu treffen und darzustellen. Da-
her ist es nicht möglich in der Planfassung „Bäume zum Fällen vor-
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gesehen“ oder vergleichbares festzusetzen. Aufgrund der neube-
arbeiteten Bebauungskonzeption können deutlich mehr Bäume er-
halten werden – dies betrifft insbesondere die 10 erhaltenswerten 
Bäume an der Ostseite des WR-1 Bereichs, die nunmehr alle erhal-
ten werden können. 
i) 
Die Ausgleichsfläche wurde in Abstimmung mit der zuständigen 
Forstbehörde bestimmt und steht in keinem Zusammenhang mit 
örtlichen Eigentumsverhältnissen. 
j) 
Von einem drastisch erhöhten Verkehrsaufkommen aufgrund der 
baulichen Entwicklungsmöglichkeiten kann keine Rede sein. Ge-
mäß den Regeln zur EAE (Empfehlung für die Anlage von Er-
schließungsstraßen) kann folgende Abschätzung des Verkehrsauf-
kommens für geplante Wohngebiete herangezogen werden. Maß-
geblich hierfür sind im Weiteren die jeweiligen täglichen Spitzen-
stunden am Morgen und am späteren Nachmittag. Folgende For-
mel ist dabei anzuwenden: zusätzliches Verkehrsaufkommen in der 
morgendlichen Spitzenstunde = 0,35 x PKW - Bestand). Hierzu 
muss zuerst der zukünftige PKW-Bestand ermittelt werden. Da ei-
nige Haushalte auch 2 PKWs besitzen werden, ist eine realistische 
Annäherung an den zukünftigen Pkw-Bestand wie folgt zu ermit-
teln. 
Bei einer planerisch möglichen Umsetzung von ca. 50 WE (30 WE 
im WR-1 Bereich + 20 WE im WR-2 Bereich) ergibt sich folgendes 
Bild: 
50WE x 1,25 PKW = 63 PKW.  
63 PKW x 0,35 = 22. Dies bedeutet dass es innerhalb der jeweili-
gen Spitzenstunden zu 22 zusätzlichen Verkehrsbewegungen 
kommen wird. Dies ist ein verkehrlicher Zuwachs der sowohl ver-
kehrlich wie auch bzgl. der Situation der Schulwege unbeachtlich 
ist.  
k) 
Aufgrund der Zielsetzungen ein „autofreies“ Quartier im Entwick-
lungsbereich WR-1 zu errichten, wurde planerisch festgelegt, dass 
die nachzuweisenden Stellplätze innerhalb einer Tiefgarage zu er-
richten sind. Dies wird insbesondere auch durch die beteiligten Na-
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turschutzverbände begrüßt und sichert darüber hinaus autofreie 
Freiflächenzonen, die für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 91 
typisch sind. Im Übrigen handelt es sich auch bei der geplanten 
Neubebauung um Einzelhäuser. 
l) 
Für die Berechnung und dem Nachweis der bauleitplanerisch zu-
lässigen GRZ (Grundflächenzahl) im Rahmen von zukünftigen 
Baugenehmigungen (dies ist hier wohl gemeint) gelten die Festset-
zungen des Bebauungsplanes. 
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31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
d) 
 

 
 

31. 
BürgerIn G 
 
Vom 28.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die Sichtweise, dass die planerischen Festlegungen eine „massive“ 
Verdichtung nach sich ziehen, wird nicht geteilt. 
b) 
Neben der Grundflächenzahl (GRZ) sind einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen sowie maximale Trauf- und Firsthöhen flä-
chendeckend für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgewiesen. Die zukünftig zulässigen Vorhaben sind somit 
in ihrer räumlichen Wirkung und im Rahmen der dann zulässigen 
Kubaturen klar und eindeutig definiert. Eine zusätzliche Festset-
zung einer Geschossflächenzahl ist daher nicht notwendig. Die 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) schreibt hierzu folgendes vor - 
§ 16 Abs. 3 BauNVO: „Bei Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen 1. stets die Grundflä-
chenzahl oder die Größen der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen“. Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan Nr. 91 
A. Eine zwingende Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) 
sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor. Im Übrigen finden sich im 
Plangeltungsbereich durchaus Mehrfamilienhäuser, also „Einzel-
häuser mit mehreren Wohneinheiten“ mit höheren Ausnutzungszif-
fern, die im Weiteren auch den zulässigen Gebäudetypen der Er-
haltungs- und Gestaltungssatzung entsprechen und auch das  
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e) 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
h) 
 
 
i) 
 
j) 

 
 

Plangebiet gebäudetypologisch mitprägen. Angebliche stadträumli-
che Störungen des Charakters des Bereichs werden in der Stel-
lungnahme grundsätzlich über die Thematik „Anzahl von Wohnein-
heiten“, „Wohnblock“ etc. versucht zu definieren, und weniger über 
die eigentlichen Parameter von Stadtbildstörungen, dies wären 
übertriebene Grundflächengrößen, unverträgliche bauliche Höhen-
entwicklungen etc. Vergleichbare Intentionen erfolgen mit der For-
derung nach einer Festsetzung einer GFZ (Geschossflächenzahl) 
von 0,35 (die Obergrenze der GFZ in Reinen Wohngebieten sieht 
der Gesetzgeber im Übrigen bei 1,2 vor). Mit dieser geforderten 
Regelung wären überwiegend tatsächlich nur eingeschossige Ein-
familienhäuser umsetzbar (mit einer nachhaltigen Reduzierung von 
Wohneinheiten), die letztendlich als Gebäudetypus und stadtgestal-
terisch nur noch wenig mit dem Villencharakter der Quartiere zu tun 
haben. Der Anregung einer Übernahme einer GFZ von 0,35 in den 
Bebauungsplan wird daher nicht gefolgt. 
c) 
Eine Höchstzahl von Wohneinheiten je Hektar Grundstücksfläche 
kann nicht festgesetzt werden. Der abschließende Festsetzungska-
talog des § 9 BauGB sieht eine solche Festsetzungsmöglichkeit 
nicht vor. Maximal zulässige Wohneinheiten können nur in Bezug 
auf einzelne Gebäude getroffen werden, dies wurde im Entwick-
lungsbereich WR-1 auch umgesetzt und entsprechend ausgewie-
sen. 
d) 
Aufgrund der neubearbeiteten Bebauungskonzeption können deut-
lich mehr Bäume erhalten werden – dies betrifft insbesondere die 
Bäume an der Ostseite des WR-1 Bereichs, die nunmehr alle erhal-
ten werden können. Im Weiteren kann nunmehr im Entwicklungs-
bereich WR-.1 eine Vorgartentiefe zur Hansdorfer Straße von ca. 
10,0 m gewährleistet werden. Der Anregung kann somit entspro-
chen werden. 
e) 
Der Vorwurf einer nachträglichen Änderung des B – Plan - Inhalte 
der Verwaltung, nach Beschluss des BPA zum Entwurf wird zu-
rückgewiesen. Da für den notwendigen 2. Entwurf ein neues Be-
bauungskonzept vorliegt, wird dieses nochmals kommunalpolitisch  

 



Stadt Ahrensburg Bebauungsplan Nr. 91 A              STADT    RAUM  ●  PLAN 
 

                                                                                      - 42 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 

 
 

beraten werden. 
f) 
Die Beschlusslage hierzu wurde nochmals im BPA beraten – hierzu 
wurde festgelegt, dass für alle WR – Bereiche eine GRZ von 0,25 
vorzusehen ist. Entsprechend ist aufgrund dieser Änderungen der 
Grundzüge der Planung eine weitere Öffentliche Auslegung not-
wendig. Die Kennzifferkennzeichnung wird korrigiert. 
g) 
Da die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Be-
hördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wiederholt werden 
muss, ist dieser „fehlerhafte Angabe zum gewählten Aufstellungs-
verfahren“ bei der angesprochenen Bekanntmachung rechtlich un-
beachtlich. 
h) 
Die Ausgleichsfläche wurde in Abstimmung mit der zuständigen 
Forstbehörde bestimmt und steht in keinem Zusammenhang mit 
örtlichen Eigentumsverhältnissen. 
i) 
Diese Regelung, die festgesetzte GRZ durch Stellplätze, Garagen 
und deren Zufahrten sowie durch Nebenanlagen um bis zu 50 % 
überschreiten zu können, ist eine grundsätzliche und bundesweit 
einheitliche Regelung des § 19 BauNVO (Baunutzungsverord-
nung). Eine Regelung dieser Art ist im Plangebiet aufgrund der 
deutlich reduzierten GRZ von 0,25 in den WR-Bereichen auch not-
wendig, um letztendlich die grundstücksinterne Erschließung zu 
gewährleisten. Dies gilt im Übrigen für alle Bereiche des Bebau-
ungsplanes und ist keine „Sonderregelung“ für den Entwicklungs-
bereich WR-1. 
j) 
Die Sichtweise, dass hier eine „massive bauliche Verdichtung“ mit 
einer „kurzfristig dramatischen Zunahme der Bewohner“ planerisch 
ermöglicht wird, wird zurückgewiesen. In diesem Zusammenhang-
werden daher die inhaltlichen Aussagen zur Innenentwicklung an-
hand der Zielvorgaben des ISEK an der Hansdorfer Straße präzi-
siert: Unter der Kennziffer 48 (S. 65 ff. ISEK) wird hier der Bereich 
der Wohnbaupotenziale an der Hansdorfer Straße aufgezeigt. Nach 
Aussagen des ISEK befinden sich in diesem Bereich ca. 2,5 ha  
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potenzielle Bauflächen, die entwickelt werden können. Mit der 
Maßgabe einer durchschnittlichen Wohndichte von 25 WE je Hek-
tar ist hier ein Wohnraumpotenzial von 63 WE umsetzbar. Das 
ISEK betrachtet hierbei den Gesamtbereich an der Hansdorfer 
Straße und nicht ausschließlich den Entwicklungsbereich WR-1. Im 
Entwicklungsbereich WR-2 und angrenzenden Bereichen sind zum 
bisherigen Planstand 10 neue Baufelder ausgewiesen, aufgrund 
der weiteren Festlegungen (kleinteilige überbaubare Grundstücks-
flächen etc.) wird hier angenommen, dass maximal 2 WE je Ge-
bäude umgesetzt werden könnten. Insgesamt wäre dies ein Wohn-
raum - Entwicklungspotenzial von 30 WE im Entwicklungsbereich 
WR-1 und 20 WE in den sonstigen Bereichen, insgesamt also 50 
WE, und bleibt somit deutlich unter der Maßgabe des ISEK von po-
tenziellen 63 WE. Dieses „Nicht - Ausschöpfen“ der Zielvorgaben 
des ISEK ist letztendlich auch begründet im optimierten „Baum-
schutz“, der durch entsprechende Erhaltungsfestsetzungen die 
wohnbaulichen Entwicklungsmöglichkeiten deutlich einschränkt. 
k) 
Die Dichte, also das Maß der baulichen Nutzung, wird aufgrund der 
konkretisierten Beschlusslage des BPA vom 02.03.2011 für die 
Reinen Wohngebiete (also für alle Grundstücke, die nicht direkt an 
der Manhagener Allee liegen) nunmehr mit einer GRZ (Grundflä-
chenzahl) von 0,25 festgeschrieben. Aufgrund dieses Sachverhal-
tes wird eine erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung not-
wendig. Die weiteren angegebenen Punkte (u.a. fehlende GFZ) 
begründen keine weiteren Verfahrensschritte. 
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32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 
 

32. 
BürgerIn H 
 
Vom 31.01.2011 
 
 
a) 
Die Ausführungen sind richtig. Eine Beschränkung der First- und 
Traufhöhen erfolgte in den WA – Bereichen an der Manhagener Al-
lee nicht. Dies ist städtebaulich jedoch durchaus vertretbar. Mit der 
Regelung, dass hier zwei Vollgeschosse und zusätzlicher Dachnut-
zung zulässig sind, entspricht diese Festsetzung der stadträumli-
chen Ausformulierung der historischen Gebäudetypen an der Man-
hagener Allee und ist in dieser Form auch planerisch gewollt. Der 
Anregung, Trauf- und Firsthöhen festzusetzen, wird nicht gefolgt. 
 

              
      Manhagener Allee 72   Manhagener Allee 74 
 
b) 
Das Gebäude Manhagener Allee 72a hat seine Belegenheit aus-
schließlich an der Manhagener Allee und richtet sich auch eindeutig 
zu dieser aus. Entsprechend wird die Zuordnung zum WA-Bereich 
der Manhagener Allee aufrecht erhalten. Bezüglich des zulässigen 
Maßes der baulichen Nutzung gelten im gesamten Geltungsbereich 
zwei ineinandergreifende Festsetzungen – einerseits die festge-
setzte zulässige GRZ und andererseits die Festlegung der über-
baubaren Grundstücksflächen (Baufenster). Die jeweils einschrän-
kendere Festsetzung ist daher verbindlich. Dies bedeutet für das 
Flurstück 328, das eine Flächengröße von ca. 866 m2 besitzt (im  
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c) 
 
 
 
 
 
d) 

 
 

Plan gemessen) sowie ein festgesetztes Baufenster mit einer 
Grundfläche von ca. 218 m2 aufweist, eine maximal mögliche GRZ 
von 0,25 (unabhängig von der festgesetzten maximalen GRZ von 
0,4). Im Übrigen sind auch in den ausgewiesenen WR - Bereichen 
mit den genannten Trauf- und Firsthöhen durchaus zweigeschossi-
ge Gebäude (zwei Vollgeschosse) zulässig. Eine Zuordnung des 
angesprochenen Grundstücks zu den WR - Bereichen wird daher 
nicht vorgenommen. 
 
 
 
 
 
c) 
Die Breite des Flurstücks 328 beträgt im östlichen Bereich an der 
Manhagener Allee ca. 11,30 m. Da hier die offene Bauweise fest-
gesetzt ist, verbleibt (abzüglich der beidseitig einzuhaltenden Ab-
standsflächen, 2 x 3,0 m) eine mögliche Baubreite von ca. 5,30 m. 
Diese potenzielle maximale Gebäudebreite in diesem Bereich ist 
deutlich zu gering, um hier planerisch weitere Baumöglichkeiten 
auszuweisen. Im Übrigen ist auch das südöstlich benachbarte 
Grundstück durch markante Freiflächen an der Manhagener Allee 
geprägt. 
d) 
Die Ausführungen zu den Grundstücken am Wendekreis sind rich-
tig. Entsprechend wird die „Knödellinie“ wie in der Skizze aufge-
zeigt entsprechend korrigiert. Damit gelten hier auch die Textfest-
setzungen des Entwicklungsbereichs WR-2. 
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e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 

 
 

 
 
e) 
Der Anregung wird gefolgt. Die Vergrößerung der Baufelder bei der 
rückwärtigen Doppelhausbebauung kann aus den genannten 
Gründen übernommen werden, da dies eine größere Flexibilität bei 
baulichen Ergänzungen und Anbauten gewährleistet. Eine Verän-
derung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung ist damit 
nicht verbunden, da die festgesetzte GRZ hiervon nicht betroffen ist 
(die jedoch aufgrund der kommunalpolitischen Beschlusslage in 
den WR – Bereichen nunmehr auf 0,25 festgelegt wurde). Diese 
„Flexibilisierung“ der überbaubaren Flächen wird aus Gründen der 
Gleichbehandlung konsequenterweise für alle acht Doppelhaus-
hälften in diesem Bereich vorgesehen. 

 
 
Die Errichtung von Garagen und Stellplätzen richtet sich in diesem 
Bereich nach den Vorgaben und Regelungen der BauNVO und  
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LBO. 
f) 
Die ausgewiesene Erschließung und die vorgesehene Wendeanla-
ge stellen einen naturschutzrechtlichen Eingriff dar – der Umwelt-
bericht hat dies auch abschließend aufgezeigt und naturschutz-
rechtlich behandelt. Dennoch muss aufgrund der angestrebten 
baulichen Entwicklung im Entwicklungsbereich WR-2 auch auf eine 
geordnete und gesicherte Erschließung geachtet werden. Bei Neu-
bauvorhaben besteht die Müllabfuhr auf die Anlage einer entspre-
chenden Wendeanlage und verweigert darüber hinaus auch das 
„Rückwärts“ – Fahren. In bereits bestehenden Bauquartieren wird 
dies durch die Müllabfuhr durchaus anders gehandhabt (also auch 
im Hugo-Schilling-Weg). Bei der Festlegung der verkehrlichen Er-
schließung wurde darüber hinaus v.a. Wert darauf gelegt, dass so 
wenig Bäume wie nötig gefällt werden müssen, hierfür spricht auch 
die Wegebreite von 4,75 m. Der Anregung wird nicht entsprochen, 
die Zufahrt sowie die Wendeanlage bleiben in der festgelegten 
Form erhalten. 
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33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 
 

33. 
BürgerIn I 
 
Vom 01.02.2011 
 
a) 
Bezüglich des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung gelten im 
gesamten Geltungsbereich zwei ineinandergreifende Festsetzun-
gen – einerseits die festgesetzte zulässige GRZ und andererseits 
die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster). 
Die jeweils einschränkendere Festsetzung ist daher verbindlich. Ein 
größeres Baufenster ergibt somit keine größeren Spielräume – 
denn dann gilt die vorgesehene GRZ (nach aktueller Beschlusslage 
nunmehr 0,25 in den WR – Bereichen). Die weiteren Ausführungen 
zum Bestandsgebäude werden zur Kenntnis genommen. Ebenfalls 
werden die Ausführungen zur unterbliebenen Grundstücksteilung 
zur Kenntnis genommen, wobei planerisch die gegenüberliegende 
Seite im Kreuzungsbereich Ahrensfelder Weg / Hansdorfer Straße 
als nicht wegweisend beurteilt wird. 
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b) 
Grundsätzliches Ziel der städtebaulichen Planungen ist die Sicher-
stellung der Einzelhausstruktur, insbesondere in den Bereichen der 
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung. Entsprechend wurden die 
Ausweisungen auf den Grundstücken, die bereits baulich genutzt 
werden, als einzelnes Baufenster je Wohnbaugrundstück getroffen. 
Mit der Anregung diese Systematik nunmehr in der aufgezeigten 
„Ecksituation“ aufzubrechen (Ausweisung von zwei Baufenstern), 
würde eine grundsätzliche Zielaussage dieses Bauleitplans verlas-
sen werden. Darüber hinaus würden durch den Vorschlag entspre-
chende Zwänge bei der Erhaltung und Sicherung der Vorgartenzo-
nen einhergehen. Auf die Sicherung dieses Strukturelements wurde 
insbesondere durch die Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Stel-
lungnahmen der BürgerInnen) deutlich hingewiesen. Entsprechend 
wird im Rahmen der Abwägung zwischen den öffentlichen und den 
privaten Belangen folgendes planungsrechtliches Konzept vorge-
schlagen: 
Insgesamt wird durch die Beschlusslage des BPA die festgesetzte 
GRZ auf 0,25 für die ausgewiesenen WR – Bereiche festgelegt, der 
Vorschlag des Antragsstellers würde aufgrund dieser Minderung 
nicht mehr in der beabsichtigten Form umgesetzt werden können. 
Vorgeschlagen wird daher ein vergrößertes Baufenster unter Be-
rücksichtigung der hier vorzufindenden typischen Vorgartenzonen 
und ihrer Dimensionierungen festzusetzen. Die relative Vergröße-
rung dieses ausgewiesenen Baufensters sollte dann, aufgrund des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes, auch für den gesamten Verlauf 
der Baufenster im Ahrensfelder Weg gelten (unter Rücksichtnahme 
des bestehenden Knicks und seiner Überhälter). Die eingetragene 
Baulast auf dem nördlich gelegenen Grundstück wird bei der Aus-
weisung des Baufensters berücksichtigt. 
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34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 

34. 
BürgerIn j 
 
Vom 01.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die aufgezählten „Grundlagen und maßgebliche Richtlinien“ wer-
den zur Kenntnis genommen. Anzumerken bleibt jedoch, dass ins-
besondere die planerischen Darstellungen und aufgezeigten Inhal-
te der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung weder Rechtskraft 
noch Bindungswirkung besitzen. Gemäß BauGB ist die Öffentlich-
keit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die voraus-
sichtlichen Auswirkungen öffentlich zu unterrichten. Hierbei handelt 
es sich also um Darstellungen von planerischen Vorstufen und Vor-
entwürfen, die im weiteren Aufstellungsverfahren auch geändert 
oder gewandelt werden können. 
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b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
d) 

 
 

 
 
 
 
b) 
Diese Bedenken können nicht nachvollzogen werden. Im gesamten 
Aufstellungsverfahren wurde der gesamte Geltungsbereich behan-
delt und auch gesamtheitlich planungsrechtlich gewürdigt und 
durch entsprechende flächendeckende Festsetzungen geregelt. 
Insbesondere durch Fragestellungen der Kommunalpolitik und 
auch der Öffentlichkeit ist jedoch dem Entwicklungsbereich WR-1 
als bisher nicht baulich genutzter Bereich richtigerweise eine be-
sondere Bedeutung beigemessen worden. Daraus resultieren 
durchaus unterschiedliche Fragestellungen, die sich bei der Be-
trachtung der Bestandsgebiete und des Entwicklungsbereichs er-
geben. Als Beispiel sei hier angegeben, dass für den Entwick-
lungsbereich WR-1 die Stellplatzlösung ausschließlich in einer 
Tiefgarage erfolgen soll, in den Bestandsgebieten sollen die Stell-
platzlösungen in üblicher Form ebenerdig erfolgen. Diese unter-
schiedlichen Lösungsansätze basieren jedoch auf dem für den ge-
samten Geltungsbereich geltenden Ziel, eine „Entwicklung des Ge-
samtgebietes“ zu ermöglichen. Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
c) 
Eine Berechnung der möglichen Gesamtanzahl der Wohneinheiten 
bei Bebauungsplänen, die überwiegend die bestehende bauliche 
Struktur sichert, ist ohne große Bedeutung und wird durch die ge-
setzlichen Vorgaben des BauGB auch nicht gefordert. Im Entwick-
lungsbereich WR-1 wurde dagegen explizit eine maximale Anzahl 
von 30 Wohneinheiten festgesetzt. Im Entwicklungsbereich WR-2 
mit zehn ausgewiesenen neuen Baufenstern sind ggfs. bei zwei 
Wohneinheiten je Gebäude weitere 20 Wohneinheiten denkbar. 
Auch die verkehrlichen Auswirkungen bei diesen Größenordnungen 
sind marginal und werden die bestehenden verkehrlichen Funkti-
onsabläufe im Plangebiet nicht beeinträchtigen. 
d) 
Diese Forderungen sind im Rahmen der Bauleitplanung als  
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e) 

 
 

eindeutig überzogen zu beurteilen und können auch nicht dazu 
dienen, bisherige Festlegungen besser zu präzisieren. Im sehr 
überwiegenden Plangeltungsbereich werden die bestehenden bau-
lichen Nutzungen und Ausnutzungen nicht in solchen Maßstäben 
geändert, die eine extreme Umstrukturierung des Quartiers zur 
Folge hätte. Insbesondere die flächendeckende Bestandserfassung 
der energetischen Gebäudesubstanz und die damit geforderten 
Aussagen zu zukünftigen Abrisstätigkeiten innerhalb der nächsten 
25 Jahre sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht 
machbar und auch nicht zielführend. 
Von einem drastisch erhöhten Verkehrsaufkommen aufgrund der 
baulichen Entwicklungsmöglichkeiten kann keine Rede sein. Ge-
mäß den Regeln zur EAE (Empfehlung für die Anlage von Er-
schließungsstraßen) kann folgende Abschätzung des Verkehrsauf-
kommens für geplante Wohngebiete herangezogen werden. Maß-
geblich hierfür sind im Weiteren die jeweiligen täglichen Spitzen-
stunden am Morgen und am späteren Nachmittag. Folgende For-
mel ist dabei anzuwenden: zusätzliches Verkehrsaufkommen in der 
morgendlichen Spitzenstunde = 0,35 x PKW - Bestand). Hierzu 
muss zuerst der zukünftige PKW-Bestand ermittelt werden. Da ei-
nige Haushalte auch 2 PKWs besitzen werden, ist eine realistische 
Annäherung an den zukünftigen Pkw-Bestand wie folgt zu ermit-
teln. 
Bei einer planerisch möglichen Umsetzung von ca. 50 WE (30 WE 
im WR-1 Bereich + 20 WE im WR-2 Bereich) ergibt sich folgendes 
Bild: 
50WE x 1,25 PKW = 63 PKW. 
63 PKW x 0,35 = 22. Dies bedeutet dass es innerhalb der jeweili-
gen Spitzenstunden zu 22 zusätzlichen Verkehrsbewegungen 
kommen wird. Dies ist ein verkehrlicher Zuwachs der sowohl ver-
kehrlich wie auch bzgl. der Situation der Schulwege unbeachtlich 
ist.  
e) 
Die geforderten geeigneten Festsetzungen sind bereits getroffen 
worden. Insbesondere wurde die maximal zulässige Anzahl der 
Wohneinheiten im Entwicklungsbereich WR-1 auf 30 festgesetzt 
und darüber hinaus eine nunmehr einzuhaltende GRZ von 0,25 für 
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f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
 
f) 

 
 

alle ausgewiesenen WR-Bereiche. Der Anregung ist bereits ent-
sprochen. 
f) 
Die hier aufgezeigten Festsetzungen zum Entwicklungsbereich (30 
WE, GRZ 0,25) werden eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
Die Dichte, also das Maß der baulichen Nutzung, wird aufgrund der 
konkretisierten Beschlusslage des BPA vom 02.03.2011 für die 
Reinen Wohngebiete (also für alle Grundstücke, die nicht direkt an 
der Manhagener Allee liegen) nunmehr mit einer GRZ (Grundflä-
chenzahl) von 0,25 festgeschrieben. Dies gilt dann auch für die 
beiden Entwicklungsbereiche WR-1 und WR-2. 
h) 
Die im 1. Entwurf festgelegte Bebauungskonzeption berücksichtigt 
die Beschlusslagen zur maximalen Anzahl der Wohneinheiten und 
wird entsprechend an die nunmehr festzusetzende GRZ von 0,25 
angepasst werden. Widersprüche zu Beschlusslagen sind daher 
nicht erkennbar – die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
i) 
Abweichungen (u.a. Konkretisierungen der Planungen) zwischen 
Vorkonzepten und endgültigen Entwürfen sind nicht nur zulässig 
sondern auch notwendig und im Rahmen des Planungsprozesses 
auch logisch und folgerichtig. Gemäß BauGB ist die Öffentlichkeit 
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die voraus-
sichtlichen Auswirkungen öffentlich zu unterrichten. Hierbei handelt 
es sich also um Darstellungen von planerischen Vorstufen und Vo-
rentwürfen, die im weiteren Aufstellungsverfahren geändert oder 
gewandelt werden können und ggfs. auch müssen. 
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g) 

 
 

f) 
Die Dichte, also das Maß der baulichen Nutzung, wird aufgrund der 
konkretisierten Beschlusslage des BPA vom 02.03.2011 für die 
Reinen Wohngebiete (also für alle Grundstücke, die nicht direkt an 
der Manhagener Allee liegen) nunmehr mit einer GRZ (Grundflä-
chenzahl) von 0,25 festgeschrieben. Dies gilt dann auch für die 
beiden Entwicklungsbereiche WR-1 und WR-2. 
Neben der Grundflächenzahl (GRZ) sind einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen sowie maximale Trauf- und Firsthöhen flä-
chendeckend für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgewiesen. Die zukünftig zulässigen Vorhaben sind somit 
in ihrer räumlichen Wirkung und im Rahmen der dann zulässigen 
Kubaturen klar und eindeutig definiert. Eine zusätzliche Festset-
zung einer Geschossflächenzahl ist daher nicht notwendig. Die 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) schreibt hierzu folgendes vor - 
§ 16 Abs. 3 BauNVO: „Bei Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen 1. stets die Grundflä-
chenzahl oder die Größen der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen“. Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan Nr. 
91A. Eine zwingende Festsetzung einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor. Im Übrigen finden 
sich im Plangeltungsbereich durchaus Mehrfamilienhäuser, also 
„Einzelhäuser mit mehreren Wohneinheiten“, die im Weiteren auch 
den zulässigen Gebäudetypen der Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzung entsprechen und entsprechend auch das Plangebiet ge-
bäudetypologisch mitprägen. Eine flächendeckende Festlegung 
von einer max. Anzahl von Wohneinheiten je Gebäude würde hier 
nicht zielführend sein. 
g) 
Eine differenzierte Festlegung von Baudichten und Ausnutzungszif-
fern entspricht der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, in der der 
„Straßenrandbebauung“ baulich-räumlich der Vorrang vor bauli-
chen Anlagen auf den rückwärtigen Grundstücksbereichen einge-
räumt wird. Eine Raumkantenbildung an der Südseite der Hansdor-
fer Straße hat sich zwar noch nicht entwickelt, wird aber als Pla-
nungsziel definiert um letztendlich auch ein adäquates Gegenüber  
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h) 

 
 

zu der Bebauung auf der Südseite der Hansdorfer Straße zu schaf-
fen. Alle nachzuweisenden Stellplätze im Entwicklungsbereich WR-
1 müssen gemäß den Festsetzungen in einer Tiefgarage errichtet 
werden, ebenerdige Stellplätze oder Garagen sind hier nicht zuläs-
sig. 
h) 
Neben der Grundflächenzahl (GRZ) sind einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen sowie maximale Trauf- und Firsthöhen flä-
chendeckend für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgewiesen. Die zukünftig zulässigen Vorhaben sind somit 
in ihrer räumlichen Wirkung und im Rahmen der dann zulässigen 
Kubaturen klar und eindeutig definiert. Eine zusätzliche Festset-
zung einer Geschossflächenzahl (die in ihrer Größenordnung in der 
Stellungnahme nicht benannt wird) ist daher nicht notwendig. Die 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) schreibt hierzu folgendes vor - 
§ 16 Abs. 3 BauNVO: „Bei Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen 1. stets die Grundflä-
chenzahl oder die Größen der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen“. Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan Nr. 
91A. Eine zwingende Festsetzung einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor. 
Bei einer Festsetzung einer GFZ (Geschossflächenzahl) von 0,35 
(die Obergrenze der GFZ in Reinen Wohngebieten sieht der Ge-
setzgeber im Übrigen bei 1,2 vor) wären überwiegend tatsächlich 
nur eingeschossige Einfamilienhäuser umsetzbar, die letztendlich 
als Gebäudetypus und stadtgestalterisch nur noch wenig mit dem 
Villencharakter der Quartiere zu tun haben. Der Anregung einer 
Übernahme einer GFZ von 0,35 in den Bebauungsplan wird daher 
nicht gefolgt. 
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i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
 
 

 
 

 
 
 
i) 
Der Verweis auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
wird zur Kenntnis genommen. Im nachfolgenden werden daher die 
inhaltlichen Aussagen zur Innenentwicklung an der Hansdorfer 
Straße präzisiert: Unter der Kennziffer 48 (S. 65 ff. ISEK) wird hier 
der Bereich der Wohnbaupotenziale an der Hansdorfer Straße auf-
gezeigt. Nach Aussagen des ISEK befinden sich in diesem Bereich 
ca. 2,5 ha potenzielle Bauflächen, die entwickelt werden können. 
Mit der Maßgabe einer durchschnittlichen Wohndichte von 25 WE 
je Hektar ist hier ein Wohnraumpotenzial von 63 WE umsetzbar. 
Das ISEK betrachtet hierbei den Gesamtbereich an der Hansdorfer 
Straße und nicht ausschließlich den Bereich WR-1. Im Bereich WR-
2 und angrenzenden Bereichen sind zum bisherigen Planstand 10 
neue Baufelder ausgewiesen, aufgrund der weiteren Festlegungen 
(kleinteilige überbaubare Grundstücksflächen etc.) wird hier ange-
nommen, dass maximal 2 WE je Gebäude umgesetzt werden könn-
ten. Insgesamt wäre dies ein Wohnraum - Entwicklungspotenzial 
von 30 WE im Entwicklungsbereich WR-1 und 20 WE in den sons-
tigen Bereichen, insgesamt also 50 WE, und bleibt somit deutlich 
unter der Maßgabe des ISEK von potenziellen 63 WE. Dieses 
„Nicht - Ausschöpfen“ der Zielvorgaben des ISEK ist letztendlich 
auch begründet im optimierten „Baumschutz“, der durch entspre-
chende Erhaltungsfestsetzungen die wohnbaulichen Entwick-
lungsmöglichkeiten deutlich einschränkt. 
k) 
Eine Höchstzahl von Wohneinheiten je Hektar Grundstücksfläche 
kann nicht festgesetzt werden. Der abschließende Festsetzungska-
talog des § 9 BauGB sieht eine solche Festsetzung nicht vor. Ma-
ximal zulässige Wohneinheiten können nur in Bezug auf einzelne 
Gebäude getroffen werden, dies wurde im Entwicklungsbereich 
WR-1 auch umgesetzt und entsprechend ausgewiesen. 
 

 



Stadt Ahrensburg Bebauungsplan Nr. 91 A              STADT    RAUM  ●  PLAN 
 

                                                                                      - 63 – 

 
 
 
l) 

 
 

 
 
 
l) 
Die nebenstehende Angaben und Berechnungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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m) 

 
 

 
 
 
 
m) 
Aufgrund der Vorlage einer neuen baulichen Konzeption im Ent-
wicklungsbereich WR-.1 kann nunmehr eine Vorgartentiefe von ca. 
10,0 m in Bereich an der Hansdorfer Straße gewährleistet werden. 
Vergleichbares gilt auch für den verlängerten Hugo-Schilling-Weg. 
Der Anregung kann somit entsprochen werden. 
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n) 

 
 

 
 
n) 
Eine Vielzahl von Bäumen im Plangebiet bleibt erhalten, nach Vor-
lage einer modifizierten Bebauungskonzeption für das Gebiet WR-1 
durch die Verwaltung kann nunmehr auch die die prägende Stielei-
che (Einzelbaum Nr. 11 der Darstellungen im Umweltbericht) sowie 
weitere Bäume am verlängerten Hugo-Schilling-Weg erhalten wer-
den. Insgesamt berücksichtigt die bauliche Entwicklungskonzeption 
wesentliche naturschutzfachliche Vorgaben – grundsätzliche Wi-
dersprüche hierzu werden nicht gesehen. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass eine naturschutzfachli-
che Einschätzung von Bäumen, die erhaltenswert sind, nicht zwin-
gend planerisch bzw. planungsrechtlich bedeutet, dass diese Bäu-
me ggfs. nicht gefällt werden dürften. Insoweit wurde in der bisheri-
gen Planzeichnung (Entwurf – November 2010) für die Bäume, die 
aufgrund der damaligen baulichen Entwicklungskonzeption nicht 
erhalten werden konnten, auch kein planungsrechtliches Symbol 
„zum Erhalt“ verwendet. Insoweit ist die Plandarstellung weder 
falsch noch irreführend – ein Planzeichen für Bäume, die gefällt 
werden (bzw. nicht erhalten werden können) sieht die Planzeichen-
verordnung des Bundes (zwingend für Bebauungspläne anzuwen-
den) nicht vor. 
d) 
Insbesondere hat der Umweltbericht u.a. die Aufgabe den plane-
risch vorgesehenen Eingriff zu dokumentieren, zu bilanzieren und 
entsprechende Maßnahmen für den Ausgleich aufzuzeigen. Da 
nach der Vorlage einer modifizierten Bebauungskonzeption ein wei-
tergehender optimierter Baumschutz gewährleistet wird, wird die 
Aussage, dass der Umweltbericht die Belange des Vorhabenträ-
gers und nicht die der Umwelt vertritt, deutlich zurückgewiesen. 
Insgesamt berücksichtigt die bauliche Entwicklungskonzeption we-
sentliche naturschutzfachliche Vorgaben, u.a. auch den Vorgaben 
des Umweltberichts. Widersprüche zwischen Umweltbericht und 
Begründung zum Bebauungsplan werden nicht gesehen. 
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o) 
 
 
 
 
 
 
p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q) 

 
 

 
 
 
 
 
o) 
Hier wurde vergessen eine Knödellinie zu entfernen. Da aus ande-
ren Gründen eine 2. Öffentliche Auslegung notwendig wird, wird 
diese fehlerhafte Darstellung korrigiert. Der Anregung wird entspro-
chen. 
 
 
p) 
Der angesprochene Fuß- und Radweg ist bereits als Straßenver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt und kann 
somit auch öffentlich gewidmet werden. Insoweit ist hier keine ge-
sonderte Feuerwehrzufahrt notwendig. Eine Ergänzung der Plan-
zeichnung ist hierfür nicht erforderlich und auch rechtlich nicht mög-
lich, da Feuerwehrzufahrten planungsrechtlich nicht festsetzbar 
sind. Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
q) 
Da die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Be-
hördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wiederholt werden 
muss, ist dieser „fehlerhafte Angabe zum gewählten Aufstellungs-
verfahren“ bei der angesprochenen Bekanntmachung rechtlich un-
beachtlich. 
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r) 

 
 

 
 
 
r) 
Die satzungsgebenden Instanzen sind weder die Behörden, Träger 
öffentlicher Belange noch die Öffentlichkeit sondern alleine die 
Stadt Ahrensburg und ihre gewählten Vertreter in den Ausschüssen 
und der Stadtverordnetenversammlung. Ebenfalls bleibt festzuhal-
ten, dass der Bebauungsplan Nr. 91 A noch nicht als Satzung be-
schlossen ist. Die abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der 
bereits durchgeführten Beteiligung der Behörden und der nochmals 
durchzuführenden Behördenbeteiligung werden durch die Stadt Ah-
rensburg geprüft und bewertet werden. Insoweit werden die ge-
wählten Vertreter die nun vorliegenden Stellungnahmen der Behör-
den und TÖBs in ihre Entscheidung einfließen lassen. Die weiteren 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auszüge aus den bisherigen Stellungnahmen: 
 
Stellungnahme des Kreises Stormarn vom 25.01.2011 
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s) 
 
t) 
u) 
 
v) 
 
 
 
w) 
 
 
x) 

 
 

Stellungnahme des BUND vom 30.12.2010: 

 
 
Stellungnahme der AG-29 vom 02.02.2011 

 
Stellungnahme des ÖPNV (HVV) vom 06.01.2011: 

 
 
s) 
Vgl. Pkt. h) dieser Abwägungsempfehlungen. 
t) 
Für alle ausgewiesenen WR-Bereiche wurde die Regelung zu First- 
und Traufhöhen bereits getroffen. 
u) 
Vgl. Pkt. k) dieser Abwägungsempfehlungen. 
v) 
Vgl. Pkt. m) dieser Abwägungsempfehlungen. 
w) 
Vgl. Pkt. n) dieser Abwägungsempfehlungen. 
x) 
Kenntnisnahme der „Vergleichsberechnung“. 
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y) 
 
 
 
 
 
z) 

 
 

y) 
Die Planung sichert gerade diese genannte „moderate“ Verdichtung 
und berücksichtigt im besonderem Maße die Vorgaben der Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzung sowie des ISEK. 
 
 
z) 
Anmerkungen zur E-G-Satzung: 
Wesentlicher Satzungsinhalt der Erhaltungs- und Gestaltungssat-
zung ist die Festlegung, dass innerhalb des Satzungsgebietes nur 
bestimmte Gebäudetypen zulässig sind.  

            
       Walmdach-Typ    Zeltdach-Typ 

                   
 Giebel-Typ          Giebel-Traufen-Typ 
 
Vier (s.o.) der sechs zulässigen Gebäudetypen sind gebäudetypo-
logisch nur mit zwei Vollgeschossen und Dachnutzung sinnvoll 
baulich umzusetzen.  
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35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
c) 
 

 
 

35. 
BürgerIn K 
 
Vom 30.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Aufgrund der Vorlage einer neuen baulichen Konzeption im Ent-
wicklungsbereich WR-1 kann nunmehr eine Vorgartentiefe von ca. 
10,0 m in Bereich an der Hansdorfer Straße gewährleistet werden. 
Vergleichbares gilt auch für den verlängerten Hugo-Schilling-Weg. 
Der Anregung kann somit entsprochen werden. 
b) 
Die Beschlusslage, dass auch im Entwicklungsbereich WR-1 eine 
GRZ von 0,25 festgesetzt wird, wird durch die neue Bebauungs-
konzeption eingehalten. Entsprechend wird es durch die Grundflä-
chen der neuen Hauptgebäude zu einem maximalen Überbau-
ungsgrad von 25 % des Gesamtgrundstücks kommen. 
c) 
Satzungsgeber ist die Stadt Ahrensburg und damit auch die In-
stanz, die die zu treffenden Festsetzungen festlegt. Durch diese ge-
troffenen Festlegungen, insbesondere durch eine GRZ von 0,25 
(die BauNVO sieht für Reine Wohngebiet eine Obergrenze von 0,4 
vor) sowie die Festlegungen zur First- und Traufhöhe werden pla-
nungsrechtlich zulässige Ausnutzungsziffern nicht einmal annähe-
rungsweise erreicht. Die Bedenken, dass sich die Regelungen der 
städtischen Satzung an den Gewinnabsichten von privater Seite 
orientieren, wird deutlich zurückgewiesen. 
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d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
f) 
g) 
 
h) 
 
i) 
k) 
 
 
l) 

 
 

 
d) 
Der notwendige Stellplatznachweis wird und muss auf Grundlage 
des Stellplatzerlasses des Landes Schleswig-Holstein erbracht 
werden. Die sich daraus ergebende notwendige Anzahl der Stell-
plätze muss gemäß den getroffenen Festsetzungen in einer Tiefga-
rage untergebracht werden. Weitergehende Regelungen kann die 
Stadt satzungsmäßig nicht festlegen. Das Ein- und Ausfahren auf 
Grundstücken innerhalb des Ortsbereichs ist üblich und auch die 
typische Erschließungsstruktur in der Hansdorfer Straße und muss 
im Übrigen auch zugelassen werden, die Rampenein- und-ausfahrt 
wird so gestaltet werden, dass keine Gefahren für Fußgänger oder 
Kinder daraus resultieren.  
e) 
Insbesondere durch die geplante Errichtung von 30 Wohneinheiten 
im Entwicklungsbereich WR-1 werden auch Wohnraumangebote 
für Familien mit Kindern zur Verfügung stehen. Der Anregung die 
Attraktivität des Wohnquartiers für Familien mit Kindern zu gewähr-
leisten ist grundsätzlich bereits berücksichtigt. 
f) 
Der Umweltbelang Mensch (Lärmbelastung) ist im Umweltbericht 
abgehandelt, Konflikte sind nicht erkennbar. 
g) 
Weder ist die Bebauung „eng“ (GRZ 0,25, also annähernd 40 % un-
ter der möglichen Obergrenze der BauNVO von 0,4) noch kommt 
es zu einem Übermaß von versiegelten Flächen im Entwicklungs-
bereich WR-1, insbesondere auch durch die Vorgabe oberirdische 
Stellplätze und deren Zufahrten nicht zuzulassen. 
h) 
Die Verkehrsbewegungen werden sich minimal in den Spitzenstun-
den erhöhen, Durchgangsverkehre erhöhen sich jedoch dadurch 
nicht. Insoweit wird die Hansdorfer Straße auch keinen „Durch-
gangscharakter“ erhalten. 
i) 
Da das Leitbild nicht benannt wird, wird diese Aussage nur zur 
Kenntnis genommen. 
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  k) 
Kenntnisnahme. 
l) 
Eine flächendeckende GRZ ist festgesetzt, ebenso klare und maß-
volle Regelungen zur baulichen Höhenentwicklung. Auch eine ma-
ximale Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude ist im Entwick-
lungsbereich WR-1 festgesetzt. Den Anregungen ist somit bereits 
weitgehend entsprochen. 
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36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
 
e) 
 
f) 
 

 
 

36. 
BürgerIn L 
 
Vom 01.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Der notwendige Stellplatznachweis wird und muss auf Grundlage 
des Stellplatzerlasses des Landes Schleswig-Holstein erbracht 
werden. Die sich daraus ergebende notwendige Anzahl der Stell-
plätze muss gemäß den getroffenen Festsetzungen in einer Tiefga-
rage untergebracht werden. Weitergehende Regelungen kann die 
Stadt satzungsmäßig nicht festlegen. 
b) 
Im Planungsprozess und in der bisherigen Entwicklung des Bebau-
ungsplanes wurden Anregungen der Öffentlichkeit sehr wohl im 
Planentwurf berücksichtigt. So wurde die GRZ auf nunmehr 0,25 
reduziert und Obergrenzen der maximal zulässigen Wohneinheiten 
je Gebäude im Entwicklungsbereich WR-1 festgesetzt.  
c) 
Der Verweis auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
(das ist hier wohl gemeint) wird zur Kenntnis genommen. Im nach-
folgenden werden daher diese inhaltlichen Aussagen zur Innen-
entwicklung an der Hansdorfer Straße präzisiert: Unter der Kennzif-
fer 48 (S. 65 ff. ISEK) wird hier der Bereich der Wohnbaupotenziale 
an der Hansdorfer Straße aufgezeigt. Nach Aussagen des ISEK 
befinden sich in diesem Bereich ca. 2,5 ha potenzielle Bauflächen,  
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g) 
 
h) 
 
i) 
 
 
 
 
j) 

 
 

die entwickelt werden können. Mit der Maßgabe einer durchschnitt-
lichen Wohndichte von 25 WE je Hektar ist hier ein Wohnraumpo-
tenzial von 63 WE umsetzbar. Das ISEK betrachtet hierbei den Ge-
samtbereich an der Hansdorfer Straße und nicht ausschließlich den 
Entwicklungsbereich WR-1. Im Entwicklungsbereich WR-2 und an-
grenzenden Bereichen sind zum bisherigen Planstand 10 neue 
Baufelder ausgewiesen, aufgrund der weiteren Festlegungen 
(kleinteilige überbaubare Grundstücksflächen etc.) wird hier ange-
nommen, dass maximal 2 WE je Gebäude umgesetzt werden könn-
ten. Insgesamt wäre dies ein Wohnraum - Entwicklungspotenzial 
von 30 WE im Bereich WR-1 und 20 WE in den sonstigen Berei-
chen, insgesamt also 50 WE, und bleibt somit deutlich unter der 
Maßgabe des ISEK von potenziellen 63 WE. Dieses „Nicht - Aus-
schöpfen“ der Zielvorgaben des ISEK ist letztendlich auch begrün-
det im optimierten „Baumschutz“, der durch entsprechende Erhal-
tungsfestsetzungen die wohnbaulichen Entwicklungsmöglichkeiten 
deutlich einschränkt. Im Übrigen kann die angestrebte Zahl von ca. 
63 Wohneinheiten als angestrebtes Planungsziel nicht ausschließ-
lich im Einfamilienhausbau erfolgen. Hierzu ist in Teilen auch Woh-
nungsbau erforderlich, der teilweise im Entwicklungsbereich WR-1 
nunmehr vorgesehen ist. 
d) 
Zweigeschossige Gebäudetypen mit genutztem Dachgeschoß prä-
gen auch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 91 A – 
sie überwiegen zwar nicht in der Anzahl, sie stellen jedoch auch 
keine „automatische“ Stadtbildstörung dar. 
e) 
Aufgrund der Vorlage einer neuen baulichen Konzeption im Ent-
wicklungsbereich WR-1 kann nunmehr eine Vorgartentiefe von ca. 
10,0 m in an der Hansdorfer Straße gewährleistet werden. Der An-
regung kann somit entsprochen werden. 
f) 
Kenntnisnahme. 
g) 
Vgl. Pkt. b) dieser Abwägungsvorschläge. 
h) 
Diese Auffassung, dass eine Interessensabwägung ausschließlich 

 



Stadt Ahrensburg Bebauungsplan Nr. 91 A              STADT    RAUM  ●  PLAN 
 

                                                                                      - 76 – 

im Rahmen der Betrachtung von verschiedenen privaten Belangen 
erfolgt, ist falsch. Die Stadt Ahrensburg muss im Rahmen der Bau-
leitplanung gerecht zwischen den unterschiedlichen privaten und 
den öffentlichen Belangen abwägen. Ein wesentlicher öffentlicher 
Belang ist es u.a. entsprechende Wohnraumangebote auch in be-
stehenden Stadtquartieren anzubieten. Angebote im Wohnungs-
bausektor (also nicht ausschließlich im Einfamilienhausbau) dienen 
letztendlich auch den Interessen der Anwohner im Plangeltungsbe-
reich selbst wie auch den Bürgerinnen und Bürgern aus anderen 
Teilen Ahrensburgs, die aufgrund privater Situationen und Gege-
benheiten, insbesondere aufgrund der demographischen Entwick-
lung, ggfs. auf adäquate Wohnungen als „Alterssitz“ in angestamm-
ter Umgebung angewiesen sind. Diese öffentlichen Belange muss 
die Stadt Ahrensburg berücksichtigen und mit den genannten priva-
ten Belangen gegeneinander und untereinander gerecht abwägen. 
Die vorliegenden Abwägungsempfehlungen sowie die aktuellen 
Planinhalte sind das Ergebnis dieser Abwägungsvorgänge. 
i) 
Vgl. Pkt. c) dieser Abwägungsvorschläge. 
j) 
Die Stadt Ahrensburg wendet (wie andere Kommunen auch) den § 
12 BauGB an. Der Bundesgesetzgeber sieht hier folgendes vor: 
„Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Gegens-
tände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein: 
1. Die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnah-
men durch Vertragspartner auf eigene Kosten;…..(und) 3. Die 
Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der 
Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstan-
den sind……..“. Die Unterstellung, dass aufgrund der Anwendung 
dieses Bundesgesetzes, die Abwägung einseitig oder zu Lasten 
der privaten Belange der Anwohner erfolgt, wird deutlich zurückge-
wiesen.  
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37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 

37. 
BürgerIn M 
 
Vom 10.02.2011 
 
 
a) 
Neben den geäußerten privaten Belangen, die die Planung und das 
Vorhaben aus unterschiedlichen Gründen ablehnen oder zumin-
dest in der vorgesehenen Form ablehnen, wird durch diese Stel-
lungnahme dokumentiert, dass auch andere private Belange vorlie-
gen, aus denen hervorgeht, dass auch Wünsche nach Umsetzung 
der vorgeschlagenen Planung in der Öffentlichkeit vorhanden sind. 
Dies korrespondiert mit dem öffentlichen Belang, entsprechende 
Wohnraumangebote auch in bestehenden Stadtquartieren anzubie-
ten. Angebote im Wohnungsbausektor (also nicht ausschließlich im 
Einfamilienhausbau) dienen letztendlich auch den Interessen der 
Anwohner im Plangeltungsbereich selbst wie auch den Bürgerinnen 
und Bürgern aus anderen Teilen Ahrensburgs, die aufgrund priva-
ter Situationen und Gegebenheiten, insbesondere aufgrund der 
demographischen Entwicklung, ggfs. auf adäquate Wohnungen als 
„Alterssitz“ in angestammter Umgebung angewiesen sind. Diese öf-
fentlichen Belange muss die Stadt Ahrensburg berücksichtigen und 
mit anderen privaten Belangen gerecht abwägen. Die vorliegenden 
Abwägungsempfehlungen sowie die aktuellen Planinhalte sind das 
Ergebnis dieser Abwägungsvorgänge. 
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38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 

38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die in die Begründungen zu den Entwürfen der Bebauungspläne 
Nr. 91 A und B eingearbeiteten Photodokumentationen zeigen die 
gesamte Bandbreite der bestehenden Gebäudetypologien auf. 
Hierzu zählen ein- und zweigeschossige Gebäude wie auch Ge-
bäude mit einer und auch mit mehreren Wohneinheiten. Das Auf-
zeigen dieser Vielfalt an verschieden Gebäudetypen dient (und 
dies auch mit Absicht) dazu, zu belegen, dass auch zweigeschos-
sige Gebäude mit mehreren Wohnungen, das Stadt- und Ortsbild 
der Bereiche der beiden Bebauungspläne mitprägen und per se 
nicht als „Fremdkörper“ betrachtet und bewertet werden können. 
Die Stellungnahme selbst spricht davon, dass 5 von 22 Gebäuden 
durchaus diesen „größeren Bauvolumen“ zuzuordnen sind, mithin 
sind dies annähernd 25 % der angesprochenen Gebäudeanzahl. 
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39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 

39. 
BürgerIn O 
 
Vom 18.10.2010 
 
 
 
 
 
a) 
Eine völlige Neugestaltung ist insoweit möglich, dass der straßen-
seitige Fassadenstandort näher an die Manhagener Allee gelegt 
wurde und in dieser Form mit der bestehenden Bebauung auf dem 
Eckgrundstück Manhagener Allee / Hansdorfer Straße korrespon-
diert. Die planerischen Ziele zum Erhalt der typischen Vorgartenzo-
nen bleiben dabei weiterhin gewährleistet. Im Übrigen genießt das 
bestehende Gebäude Bestandsschutz, die o.g. „Neuregelungen“ 
greifen daher nur bei einer Neubebauung. Im rückwärtigen Grund-
stücksbereich wird das Baufenster vergrößert bei gleichbleibender 
ausgewiesener GRZ von 0,4. 
 

           
    Bisherige Festlegungen  Vergrößerung des Baufensters 
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40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 

40. 
BürgerIn P 
 
Vom 14.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme der modifizierten Planung. 
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b) 

 
 

b) 
Die nunmehr vorgelegte modifizierte Planung berücksichtigt zwar 
die neue Beschlusslage einer maximal zulässigen GRZ von 0,25, 
jedoch werden andere Planungsziele, insbesondere die Gewähr-
leistung von entsprechend breiten Vorgartenzonen an der Hansdor-
fer Straße und am verlängerten Hugo-Schilling-Weg noch nicht be-
friedigend gelöst. Siehe Detailausschnitt auf der linken Seite. Inso-
weit hat die Verwaltung ein eigenes Konzept erarbeitet, das dieser 
Forderung besser entspricht (vgl. Abbildung, letzte Seite dieser 
Stellungnahme). 
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c) 

 
 

c) 
Die dargestellte modifizierte Gesamtlösung zeigt auf, dass auf-
grund der gewählten Baufelder der Baumschutz am verlängerten 
Hugo-Schilling-Weg nicht in optimierter Form entwickelt wurde. 
Durch die Verringerung der GRZ auf 0,25 und der damit verbunde-
nen Verkleinerung der Baufelder besteht nunmehr sehr wohl die 
Möglichkeit diese Bäume auch zu erhalten. Insoweit hat die Verwal-
tung ein eigenes Konzept erarbeitet, das dieser Forderung besser 
entspricht (vgl. Abbildung auf der nächsten Seite). Die Konzeption 
der sechs Doppelhaushälften im rückwärtigen Grundstücksbereich 
bedingt gebäudetypologisch auch die Entwicklung der notwendigen 
Stellplätze auf den Grundstücken selbst, diese wären jedoch durch 
die beizubehaltende Festsetzung Stellplätze ausschließlich in ei-
nem Tiefgaragengeschoss nachzuweisen, planungsrechtlich nicht 
zulässig. Entsprechend wurden auch hier Überarbeitungen erstellt, 
die im nachfolgenden Plan aufgezeigt werden.  
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Erläuterungen zum nunmehr aktuell vorgeschlagenen Bebauungskonzept: 
 
 5 Baufelder in gleichmäßiger Verteilung auf dem Grundstück mit Bildung von zwei Hofsituationen nach Westen 

 Gewährleistung des Knickschutzes 

 Gewährleistung des Erhalts der Bäume im verlängerten Hugo-Schilling-Weg 

 Errichtung einer Tiefgarage 

 Prägende Tiefen der Vorgartenbereiche an der Hansdorfer Straße sowie am verlängerten Hugo-Schilling-Weg 
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 Einhaltung der maximalen zulässigen Anzahl der Wohneinheiten – max. 30 WE 
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41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

41. 
BürgerIn Q 
 
Vom 01.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die festgesetzte Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung „Fuß- und Radweg“ umfasst das Flurstück Nr.145 und bindet 
im Norden an die Parzelle des Hugo-Schilling-Wegs an. 
 
 
 
b) 
Der Anregung wird entsprochen. Die planungsrechtliche Vergröße-
rung der bestehenden Kehre (die auf dem Katastergrundplan je-
doch nicht eingemessen ist) beruhte auf der Überlegung das tech-
nische Wenden in diesem Bereich zu erleichtern. Nach Überprü-
fung des Bestandes erscheint dies nicht notwendig. Die Festset-
zung der Straßenverkehrsfläche wird an den gegenwärtigen Zu-
stand angepasst, der Anregung wird entsprochen. 
c) 
Eine Vielzahl von Bäumen im Plangebiet bleibt erhalten, nach Vor-
lage einer modifizierten Bebauungskonzeption für das Entwick-
lungsbereich WR-1 durch die Verwaltung kann nunmehr auch die 
die prägende Stieleiche (Einzelbaum Nr. 11 der Darstellungen im 
Umweltbericht) sowie fast alle Bäume am verlängerten Hugo-
Schilling-Weg erhalten werden. Der Knickschutz ist durch die ge-
wählten Standorte der Baufelder und der Tiefgarage bereits ge-
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 währleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
e) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Eine Zuordnung der maximal zulässigen Anzahl der Wohneinheiten 
je Baufeld (A – F) ist durch die Textfestsetzung Nr. 3.1 eindeutig 
gewährleistet. Im Übrigen müssen Gebäude mit 2 Wohnungen 
nicht zwingenderweise Doppelhäuser sein, die Regelung zu den 
Wohneinheiten impliziert nicht automatisch einen bestimmten Ge-
bäudetyp. 
e) 
Beide dargestellten Nutzungsdetails bzw. hochbauliche Nutzungen 
sind planungsrechtlich nicht ausgeschlossen, insoweit können Kel-
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 lergeschosse durchaus belichtet werden und ebenso ist die  
 

 

Nutzung von Dachgeschossen für Wohnzwecke nicht ausgeschlos-
sen. Eine Herleitung und Begründung für den Ausschluss der 
Wohnnutzung in Dachgeschossen wird leider nicht angegeben, der 
Anregung wird nicht entsprochen. 
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42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 

 

42. 
BürgerIn R 
 
Vom 27.01.2011 
 
a) 
Die Auffassung, dass das Plangebiet hauptsächlich durch eine 
„einstöckige Bebauung“ geprägt wird, wird nicht geteilt. Zweige-
schossige Gebäudetypen mit genutztem Dachgeschoß prägen 
auch die Geltungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 91 A und B – 
sie überwiegen zwar nicht in der Anzahl, sie stellen jedoch auch 
keine „automatische“ Stadtbildstörung dar. 
b) 
Anmerkungen zur E-G-Satzung: 
Wesentlicher Satzungsinhalt der Erhaltungs- und Gestaltungssat-
zung ist die Festlegung, dass innerhalb des Satzungsgebietes nur 
bestimmte Gebäudetypen zulässig sind.  

            
       Walmdach-Typ    Zeltdach-Typ 
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  Giebel-Typ          Giebel-Traufen-Typ 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
f) 
 

 

Vier (s.o.) der sechs zulässigen Gebäudetypen sind gebäudetypo-
logisch nur mit zwei Vollgeschossen und Dachnutzung sinnvoll 
baulich umzusetzen. 
 
 
c) 
Der Verweis auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
wird zur Kenntnis genommen. Im nachfolgenden werden daher die 
inhaltlichen Aussagen zur Innenentwicklung an der Hansdorfer 
Straße präzisiert: Unter der Kennziffer 48 (S. 65 ff. ISEK) wird hier 
der Bereich der Wohnbaupotenziale an der Hansdorfer Straße auf-
gezeigt. Nach Aussagen des ISEK befinden sich in diesem Bereich 
ca. 2,5 ha potenzielle Bauflächen, die entwickelt werden können. 
Mit der Maßgabe einer durchschnittlichen Wohndichte von 25 WE 
je Hektar ist hier ein Wohnraumpotenzial von 63 WE umsetzbar. 
Das ISEK betrachtet hierbei den Gesamtbereich an der Hansdorfer 
Straße und nicht ausschließlich den Bereich WR-1. Im Bereich WR-
2 und angrenzenden Bereichen sind zum bisherigen Planstand 10 
neue Baufelder ausgewiesen, aufgrund der weiteren Festlegungen 
(kleinteilige überbaubare Grundstücksflächen etc.) wird hier ange-
nommen, dass maximal 2 WE je Gebäude umgesetzt werden könn-
ten. Insgesamt wäre dies ein Wohnraum - Entwicklungspotenzial 
von 30 WE im Bereich WR-1 und 20 WE in den sonstigen Berei-
chen, insgesamt also 50 WE, und bleibt somit deutlich unter der 
Maßgabe des ISEK von potenziellen 63 WE. Dieses „Nicht - Aus-
schöpfen“ der Zielvorgaben des ISEK ist letztendlich auch begrün-
det im optimierten „Baumschutz“, der durch entsprechende Erhal-
tungsfestsetzungen die wohnbaulichen Entwicklungsmöglichkeiten 
deutlich einschränkt. 
d) 
Die dargestellte WE-Berechnung kann nicht nachvollzogen werden. 
Im Entwicklungsbereich WR-1 wurde insbesondere eine maximal 
zulässige Anzahl von 30 Wohneinheiten festgesetzt. Insoweit ist die 
Aussage, dass der B-Plan Entwurf mögliche Bebauungsdichten für 
diesen Bereich über dieses Maß zulässt nicht nachvollziehbar. Die 
Varianten mit geringerer Bebauungsdichte wurden öffentlich disku-
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 tiert, die Beschlusslage des BPA lautete jedoch hierzu, dass im 
Entwicklungsbereich WR-1 eine maximale Anzahl von 30 Wohn-
einheiten nicht überschritten werden darf. Diese Beschlusslage 
wurde auch durch entsprechende planungsrechtliche Festsetzun-
gen berücksichtigt und umgesetzt. 
e) 
Satzungsgeber ist ausschließlich die Gemeinde. Hierzu muss die 
Stadt Ahrensburg im Rahmen der Bauleitplanung gerecht zwischen 
den unterschiedlichen privaten und den öffentlichen Belangen ab-
wägen. Den privaten Belangen kommt hierbei keine größere oder 
kleinere Gewichtung zu als anderen Belangen. 
f) 
Aufgrund der baulichen Entwicklung von bisher möglichen 30 
Wohneinheiten im Entwicklungsbereich WR-1 und weiterer Wohn-
einheiten im Bereich WR-2 (in einer Größenordnung von 10 neuen 
Einzelbaufeldern mit ggfs. je zwei WE) kann ein unverträgliches 
Ansteigen von Verkehrsbewegungen nahezu ausgeschlossen wer-
den. Aufwendige weitere Untersuchungen bzgl. der verkehrlichen 
Abläufe werden nicht als notwendig angesehen. Gemäß den Re-
geln zur EAE (Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstra-
ßen) kann folgende Abschätzung des Verkehrsaufkommens für ge-
plante Wohngebiete herangezogen werden. Maßgeblich hierfür 
sind im Weiteren die jeweiligen täglichen Spitzenstunden am Mor-
gen und am späteren Nachmittag. Folgende Formel ist dabei an-
zuwenden: zusätzliches Verkehrsaufkommen in der morgendlichen 
Spitzenstunde = 0,35 x PKW - Bestand). Hierzu muss zuerst der 
zukünftige PKW-Bestand ermittelt werden. Da einige Haushalte 
auch 2 PKWs besitzen werden, ist eine realistische Annäherung an 
den zukünftigen Pkw-Bestand wie folgt zu ermitteln. 
Bei einer planerisch möglichen Umsetzung von ca. 50 WE (30 WE 
im WR-1 Bereich + 20 WE im WR-2 Bereich) ergibt sich folgendes 
Bild: 
50WE x 1,25 PKW = 63 PKW.  
63 PKW x 0,35 = 22. Dies bedeutet dass es innerhalb der jeweili-
gen Spitzenstunden zu 22 zusätzlichen Verkehrsbewegungen 
kommen wird. Dies ist ein verkehrlicher Zuwachs der sowohl ver-
kehrlich wie auch bzgl. der Situation der Schulwege unbeachtlich 
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ist. 
43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

43. 
BürgerIn S 
 
Vom 01.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Zwischenzeitlich wurde die Beschlusslage des BPA zur Festset-
zung der GRZ in den ausgewiesenen Reinen Wohngebieten – WR 
(alle Grundstücke am Ahrensfelder Weg liegen im WR – Gebiet) 
auf nunmehr 0,25 festgelegt. Die angesprochene Fläche für Wald 
wurde zwischenzeitlich durch die zuständige Behörde aus dem 
Forstrecht entlassen. 
Auch aufgrund anderer Stellungnahmen werden alle Baufenster am 
Ahrensfelder Weg vergrößert (unter Beibehaltung der nunmehr be-
schlossenen GRZ von 0,25), insoweit ist der Grundsatz der Gleich-
behandlung aller Betroffenen gewährleistet. Die Lage des Baufens-
ters und die genehmigte Erweiterung des Gebäudes werden be-
rücksichtigt, die genehmigten baulichen Anlagen haben unabhän-
gig von der Aufstellung des Bebauungsplans Bestandsschutz. 
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44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 

 

44. 
BürgerIn T 
 
Vom 01.02.2011 
 
a) 
Die Sichtweise wird nicht geteilt. Im Rahmen der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung wurden sehr wohl Bebauungskonzepte mit 
zweigeschossiger Bauweise und mit einer Anzahl von ca. 30 
Wohneinheiten vorgestellt. Anzumerken bleibt jedoch, dass insbe-
sondere die planerischen Darstellungen und aufgezeigten Inhalte 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung weder Rechtskraft noch 
Bindungswirkung besitzen. Gemäß BauGB ist die Öffentlichkeit 
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die voraus-
sichtlichen Auswirkungen öffentlich zu unterrichten. Hierbei handelt 
es sich also um Darstellungen von planerischen Vorstufen und Vo-
rentwürfen, die im weiteren Aufstellungsverfahren auch geändert 
oder gewandelt werden können. 
b) 
Aufgrund der baulichen Entwicklung von bisher möglichen 30 
Wohneinheiten im Entwicklungsbereich WR-1 und weiterer Wohn-
einheiten im Bereich WR-2 (in einer Größenordnung von 10 neuen 
Einzelbaufeldern mit ggfs. je zwei WE) kann ein unverträgliches 
Ansteigen von Verkehrsbewegungen nahezu ausgeschlossen wer-
den. Aufwendige weitere Untersuchungen bzgl. der verkehrlichen 
Abläufe werden nicht als notwendig angesehen. Gemäß den Re-
geln zur EAE (Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstra-
ßen) kann folgende Abschätzung des Verkehrsaufkommens für ge-
plante Wohngebiete herangezogen werden. Maßgeblich hierfür 
sind im Weiteren die jeweiligen täglichen Spitzenstunden am Mor-
gen und am späteren Nachmittag. Folgende Formel ist dabei an-
zuwenden: zusätzliches Verkehrsaufkommen in der morgendlichen 
Spitzenstunde = 0,35 x PKW - Bestand). Hierzu muss zuerst der 
zukünftige PKW-Bestand ermittelt werden. Da einige Haushalte 
auch 2 PKWs besitzen werden, ist eine realistische Annäherung an 
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den zukünftigen Pkw-Bestand wie folgt zu ermitteln. 
Bei einer planerisch möglichen Umsetzung von ca. 50 WE (30 WE 
im WR-1 Bereich + 20 WE im WR-2 Bereich) ergibt sich folgendes 
Bild: 
50WE x 1,25 PKW = 63 PKW.  
63 PKW x 0,35 = 22. Dies bedeutet dass es innerhalb der jeweili-
gen Spitzenstunden zu 22 zusätzlichen Verkehrsbewegungen 
kommen wird. Dies ist ein verkehrlicher Zuwachs der sowohl ver-
kehrlich wie auch bzgl. der Situation der Schulwege unbeachtlich 
ist. 
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45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 

 
 

45. 
BürgerIn U 
 
Vom 30.01.2011 
 
a) 
Die Stadt Ahrensburg muss im Rahmen der Bauleitplanung gerecht 
zwischen den unterschiedlichen privaten und den öffentlichen Be-
langen abwägen. Ein wesentlicher öffentlicher Belang ist es u.a. 
entsprechende Wohnraumangebote auch in bestehenden Stadt-
quartieren anzubieten. Angebote im Wohnungsbausektor (also 
nicht ausschließlich im Einfamilienhausbau) dienen letztendlich 
auch den Interessen der Anwohner im Plangeltungsbereich selbst 
wie auch den Bürgerinnen und Bürgern aus anderen Teilen Ah-
rensburgs, die aufgrund privater Situationen und Gegebenheiten, 
insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung, ggfs. 
auf adäquate Wohnungen als „Alterssitz“ in angestammter Umge-
bung angewiesen sind. Diese öffentlichen Belange muss die Stadt 
Ahrensburg berücksichtigen und mit den genannten privaten Be-
langen gegeneinander und untereinander gerecht abwägen. Die 
vorliegenden Abwägungsempfehlungen sowie die aktuellen Planin-
halte sind das Ergebnis dieser Abwägungsvorgänge. Dies bedeu-
tet, dass private Belange gleichberechtigt (und eben nicht bevor-
zugt) in Ihrer Gewichtung neben allen anderen Belangen in die 
Abwägung mit eingestellt werden müssen. Die Auffassung, dass 
die Stadt Ahrensburg ihre Einwohner „bekämpft“ wird hiermit deut-
lich zurückgewiesen. Desweiteren wird darauf verwiesen, dass 
weitgehend alle bisherigen baulichen Aktivitäten im Planbereich 
privat initiiert sind – ein damit verbundenes Handeln innerhalb sinn-
voller und notwendiger ökonomischer Rahmenbedingungen er-
zwingt schon unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. 
b) 
Auch hier gilt: die Privatinitiative für die Vorbereitung und Herstel-
lung oder Änderung von Flächen für eine nachfolgende bauliche 
Nutzung ist Grundelement jeglicher stadtentwicklungsplanerischen 
Aktivitäten. Insbesondere der Bundesgesetzgeber hat auch darauf 
reagiert – Auszug aus dem BauGB (§ 12, Abs. 2) „Die Gemeinde  
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e) 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
 
 
h) 

 
 

hat auf Antrag des Vorhabenträgers über die Einleitung des Be-
bauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßen Ermessen zu ent-
scheiden….“ Ein Anspruch auf die Aufstellung eines Bebauungs-
planes besteht jedoch nicht. 
c) 
Die planungsrechtliche Einschätzung des jetzigen Entwicklungsbe-
reichs WR-1 war vor Einleitung des Bebauungsplanverfahrens ein-
deutig: der annähernd 0,7 ha große Bereich konnte nicht mehr als 
Baulücke definiert werden, in dem nach § 34 BauGB (Vorhaben im 
Innenbereich) Baugenehmigungen erteilt werden können. Entspre-
chend kann hier Baurecht (welcher Art auch immer) nur durch eine 
verbindliche Überplanung mit einem Bebauungsplan erreicht wer-
den. Im Übrigen dann auch mit der Pflicht die entsprechenden Be-
teiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden durchzuführen, die 
nach § 34 BauGB nicht vorgesehen sind. 
d) 
Auch diese Aussage ist nicht nachvollziehbar, da im Geltungsbe-
reich durchaus bauliche Anlagen vorhanden sind, die eine größere 
Grundfläche in Anspruch nehmen. Bisher maßgeblich für die Ertei-
lung von Baugenehmigungen war ausschließlich der § 34 BauGB 
und die hier definierten Voraussetzungen für die Erteilung von 
Baugenehmigungen als jeweilige Einzelfallentscheidung. 
e) 
Vgl. Pkt. c) dieser Abwägungsempfehlungen. Zum Thema „Profit-
maximierung – vgl. Pkt. a), letzter Satz dieser Abwägungsempfeh-
lungen.  
f) 
Aufgrund der baulichen Entwicklung von bisher möglichen 30 
Wohneinheiten im Entwicklungsbereich WR-1 und weiterer Wohn-
einheiten im Bereich WR-2 (in einer Größenordnung von 10 neuen 
Einzelbaufeldern mit ggfs. je zwei WE) kann ein unverträgliches 
Ansteigen von Verkehrsbewegungen nahezu ausgeschlossen wer-
den. Aufwendige weitere Untersuchungen bzgl. der verkehrlichen 
Abläufe werden nicht als notwendig angesehen. Gemäß den Re-
geln zur EAE (Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstra-
ßen) kann folgende Abschätzung des Verkehrsaufkommens für ge-
plante Wohngebiete herangezogen werden. Maßgeblich hierfür  
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i) 
 
 
j) 
 
 
 
 
k) 
 
 
 
l) 
 
m) 
 
 
 
 
 
 
n) 

 

sind im Weiteren die jeweiligen täglichen Spitzenstunden am Mor-
gen und am späteren Nachmittag. Folgende Formel ist dabei an-
zuwenden: zusätzliches Verkehrsaufkommen in der morgendlichen 
Spitzenstunde = 0,35 x PKW - Bestand). Hierzu muss zuerst der 
zukünftige PKW-Bestand ermittelt werden. Da einige Haushalte 
auch 2 PKWs besitzen werden, ist eine realistische Annäherung an 
den zukünftigen Pkw-Bestand wie folgt zu ermitteln. 
Bei einer planerisch möglichen Umsetzung von ca. 50 WE (30 WE 
im WR-1 Bereich + 20 WE im WR-2 Bereich) ergibt sich folgendes 
Bild: 
50WE x 1,25 PKW = 63 PKW.  
63 PKW x 0,35 = 22. Dies bedeutet dass es innerhalb der jeweili-
gen Spitzenstunden zu 22 zusätzlichen Verkehrsbewegungen 
kommen wird. Dies ist ein verkehrlicher Zuwachs der sowohl ver-
kehrlich wie auch bzgl. der Situation der Schulwege unbeachtlich 
ist. 
h) 
Das Hauptaugenmerk der Betrachtungen und die Erläuterungen 
hierzu liegen naturgemäß (letztendlich auch begründet im Interesse 
der Öffentlichkeit) auf dem Entwicklungsbereich WR-1. Im bisheri-
gen Aufstellungsverfahren (einschließlich der öffentlichen Ausle-
gung) wurden jedoch die Gesamtbereiche der Bebauungspläne 
abgehandelt und dargestellt. Die einzelnen Festsetzungen sind in 
der Begründung dargestellt und erklärt und auch im Umweltbericht 
abgehandelt. Die Aussage, dass ausschließlich nur der Entwick-
lungsbereich WR-1 behandelt und diskutiert wurde, ist falsch. Be-
einträchtigungen des Ortsgefüges oder gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse in den Bestandsgebieten sind durch die planungs-
rechtlichen Festlegungen nicht erkennbar. 
i) 
Vollzogene Baumfällungen auf öffentlichem Grund berühren nicht 
die Inhalte dieser Bauleitplanung. 
j) 
Eine Vielzahl von Bäumen im Plangebiet bleibt erhalten, nach Vor-
lage einer modifizierten Bebauungskonzeption für das Gebiet WR-1 
durch die Verwaltung kann nunmehr auch die die prägende Stielei-
che (Einzelbaum Nr. 11 der Darstellungen im Umweltbericht) sowie 
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weitere Bäume am verlängerten Hugo-Schilling-Weg erhalten wer-
den. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass eine naturschutzfachli-
che Einschätzung von Bäumen, die erhaltenswert sind, nicht zwin-
gend planerisch bzw. planungsrechtlich bedeutet, dass diese Bäu-
me ggfs. nicht gefällt werden dürften. Insoweit wurde in der bisheri-
gen Planzeichnung (Entwurf – November 2010) für die Bäume, die 
aufgrund der damaligen baulichen Entwicklungskonzeption nicht 
erhalten werden konnten, auch kein planungsrechtliches Symbol 
„zum Erhalt“ verwendet. Insoweit ist die Plandarstellung weder 
falsch noch irreführend – ein Planzeichen für Bäume, die gefällt 
werden (bzw. nicht erhalten werden können) sieht die Planzeichen-
verordnung des Bundes (zwingend für Bebauungspläne anzuwen-
den) nicht vor. 
k) 
Aufgrund der Vorlage einer neuen baulichen Konzeption im Ent-
wicklungsbereich WR-1 kann nunmehr eine Vorgartentiefe von ca. 
10,0 m in Bereich an der Hansdorfer Straße gewährleistet werden. 
Vergleichbares gilt auch für den verlängerten Hugo-Schilling-Weg. 
l) 
Neben der Grundflächenzahl (GRZ) sind einzelne überbaubare 
Grundstücksflächen sowie maximale Trauf- und Firsthöhen flä-
chendeckend für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ausgewiesen. Die zukünftig zulässigen Vorhaben sind somit 
in ihrer räumlichen Wirkung und im Rahmen der dann zulässigen 
Kubaturen klar und eindeutig definiert. Eine zusätzliche Festset-
zung einer Geschossflächenzahl ist daher nicht notwendig. Die 
BauNVO (Baunutzungsverordnung) schreibt hierzu folgendes vor - 
§ 16 Abs. 3 BauNVO: „Bei Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen 1. stets die Grundflä-
chenzahl oder die Größen der Grundflächen der baulichen Anla-
gen, die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen“. Diesen Anforderungen entspricht der Bebauungsplan Nr. 
91A. Eine zwingende Festsetzung einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor. 
m) 
Diese Bedenken werden zurückgewiesen. Die wesentlichen Maß-
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gaben zur angestrebten Innenentwicklung richten sich sehr wohl 
nach den formulierten Zielen, die im Aufstellungsbeschluss, im 
Rahmen der Festlegungen der Erhaltungs- und Gestaltungssat-
zung und im ISEK benannt sind. 
n) 
Vgl. Pkt. a) dieser Abwägungsvorschläge. 
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46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 

46. 
BürgerIn V 
 
Vom 24.01.2011 
 

         
 
a) 
Die grundsätzliche Analyse bezüglich des Grundstückes ist richtig. 
Einerseits ist hier eine öffentliche Wegeverbindung zwischen Hugo-
Schilling vorgesehen und festgesetzt (Straßenverkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ sowie „Quartiers-
erschließung“), andererseits wurde die bestehende Kehre am süd-
lichen Ende des Hugo-Schilling-Wegs aufgrund von verkehrstech-
nischen Überlegungen in der Fläche (auf Kosten des angespro-
chenen Grundstücks) vergrößert (Straßenverkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung „Quartierserschließung“). Die hiervon betrof-
fenen bisherigen privaten Grundstücksflächen sind in der rechten 
Planskizze schraffiert dargestellt. Die hieraus gefolgerte Sichtweise 
einer „nicht hinnehmbaren Art und Weise“ der Beeinträchtigung der 
Nutzung des Grundstücks wird nicht geteilt, da sie im Übrigen we-
der erkennbar ist, noch in keinster Weise begründet wird. 
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b) 
c) 
 
 
 
 
 
 
d) 
e) 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
 
h) 

 
 

Die planungsrechtliche Vergrößerung der Fläche der bestehenden 
Kehre (die auf dem Katastergrundplan jedoch nicht eingemessen 
ist) beruhte auf der Überlegung das technische Wenden in diesem 
Bereich zu erleichtern. Nach Überprüfung des Bestandes erscheint 
dies nicht notwendig. Die Festsetzung der Straßenverkehrsfläche 
wird an den gegenwärtigen Zustand angepasst, der Anregung wird 
somit teilweise entsprochen. 
b) 
Die Begründung für die Festsetzung einer öffentlich nutzbaren We-
geparzelle als fuß- und fahrrardmäßige Verbindung von Hansdorfer 
Straße und Hugo-Schilling-Weg ist sehr wohl formuliert und in den 
textlichen Erläuterungen ablesbar (Pkt. 6.6 der bisherigen Begrün-
dung, Seite 20). Es ist nicht beabsichtigt, diese Wegeverbindung 
für den motorisierten Individualverkehr zu öffnen, die Öffnung dient 
ausschließlich einer sinnvollen Ergänzung des überörtlichen fußläu-
figen Wegenetzes innerhalb des Stadtgefüges von Ahrensburg 
(und nicht einer erschließungstechnischen Überlegung zu einzel-
nen Grundstücken in diesem bereich). Insoweit ist diese Festset-
zung auch erforderlich im Sinne der stadtentwicklungsplanerischen 
Ziele, die die Stadt Ahrensburg mit der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplans verfolgt – insoweit ist die Intention des § 1 Abs. 3 
BauGB gewahrt „die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustel-
len, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 
c) 
Die Auffassung, dass die Berücksichtigung der privaten Belange 
des Grundeigentümers in diesem Bereich „bislang überhaupt nicht 
stattgefunden“ hat, wird nicht geteilt. Die weitere bauliche Nutzung 
des Grundstücks wird weiterhin gewährleistet, ebenso ist die Er-
schließung auch weiterhin gewährleistet. Über das bestehende 
Maß der baulichen Nutzung hinausgehend, werden weitergehende 
Baumöglichkeiten eröffnet (Ausweisung eines zweiten Baufens-
ters), vgl. Planskizze auf Seite 101. Auch die Sichtweise, dass die 
Festsetzungen des Bebauungsplans Konflikte erzeugen, wird so 
nicht geteilt, da eine weitere bauliche Nutzung des Grundstücks 
nicht eingeschränkt wird. Die angeblichen Konflikte werden im Üb-
rigen auch nicht benannt. 
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i) 
 
 
 
j) 
 
 
k) 
 
 
 
 
 
 
 
l) 

 
 

Die verbleibende Grundstücksfläche (im Bebauungsplan ausge-
messen) hat noch eine Größe von ca. 3.085 m2 – bei einer Fest-
setzung von einer maximal zulässigen GRZ von 0,25 ergibt dies ei-
ne mögliche zukünftige überbaubare Grundstücksfläche von ca. 
770 m2. Dies korrespondiert mit der Ausweisung der zwei Baufens-
ter, die insgesamt eine Flächengröße von 868 m2 besitzen. Hier-
durch sind weder Konflikte ableitbar noch erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die weitere bauliche Nutzung des Grundstücks er-
kennbar. 
d) 
Die Sichtweise, dass die Ausweisung von öffentlichen Wegeparzel-
len mit überörtlicher Verbindungsfunktion hier ausschließlich nur 
unter der Sichtweise der technischen Erschließung von einzelnen 
Grundstücken gesehen wird, wird nicht geteilt. Vgl. Pkt. b) dieser 
Abwägungsvorschläge. 
e) 
Auch diese Sichtweise wird deutlich zurückgewiesen. Falls die bau-
liche Entwicklung der Entwicklungsbereichs WR-1 ausschließliches 
städtebauliches Ziel gewesen wäre, dann wäre der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes auch anders definiert worden. Die Pla-
nungsziele der Bauleitplanung sind insbesondere in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan dargestellt worden (vgl. Pkt. 4 „Ziele und 
Zwecke der Planung“ der bisherigen Begründung, Seite 9 ff.). Lei-
der wurden die Ausführungen der Begründung bei der Verfassung 
der Stellungnahme nicht ausreichend gewürdigt. 
f) 
Einzig sinnvolle funktionale Verbindung zwischen Hugo-Schilling-
Weg und Hansdorfer Straße stellt das Flurstück 145 dar, u.a. da 
dieses bereits für die Erschließung der östlich angrenzenden Ge-
bäude benötigt wird. Die Neubebauung im Entwicklungsbereich 
WR-1 benötigt keine zentrale Erschließung über dieses Flurstück. 
g) 
Weitere Vereinbarungen zwischen Stadt und privaten Grundeigen-
tümer sind nicht Bestandteil der Festlegungen des Bauleitplans. 
Auch bereits genehmigte einzelne Nebenanlagen entbindet den 
Satzungsgeber nicht davon, seine stadtentwicklungsplanerischen 
Vorstellungen per Satzungsfestlegungen auch auf privaten für  
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Grundstücksflächen vorzusehen, wenn dies aufgrund der beabsich-
tigten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung als notwendig er-
achtet wird. 
h) 
Die planungsrechtliche Vergrößerung der Fläche der bestehenden 
Kehre (die auf dem Katastergrundplan jedoch nicht eingemessen 
ist) beruhte auf der Überlegung das technische Wenden in diesem 
Bereich zu erleichtern. Nach Überprüfung des Bestandes erscheint 
dies nicht notwendig. Die Festsetzung der Straßenverkehrsfläche 
wird an den gegenwärtigen Zustand angepasst, der Anregung wird 
somit entsprochen. Die Sicherung der Erschließung der bestehen-
den Grundstücke ist auch weiterhin gewährleistet (und wäre im Üb-
rigen auch bei einer flächenhaften Ausweitung der Kehre gege-
ben). 
i) 
Der Umweltbericht zeigt die bisherigen naturschutzrechtlichen Ein-
griffe auf, dies wurde auch mit den zuständigen Behörden abge-
stimmt. Grundsätzliche Bedenken wurde hierzu nicht geäußert. 
j) 
Da die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Be-
hördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wiederholt werden 
muss, ist dieser „fehlerhafte Angabe zum gewählten Aufstellungs-
verfahren“ bei der angesprochenen Bekanntmachung rechtlich un-
beachtlich. 
k) 
Dieser Hinweis ist nicht nachvollziehbar. Für den Bebauungsplan 
Nr. 91 A wurde ein Umweltbericht gem. den Vorgaben des BauGB 
erarbeitet und war Teil der ausgelegten Dokumente, auf den sich 
auch eine Vielzahl von Stellungnahmen bezieht. Die Auffassung, 
dass rechtserhebliche Mängel im Aufstellungsverfahren vorliegen, 
wird deutlich zurückgewiesen. Des Weiteren ist es gerade Aufgabe 
des Umweltberichts aufzuzeigen, wo und in welchem Umfang Ein-
griffe durch die Planung verursacht werden. Dieser Aufgabe kommt 
der Umweltbericht in detaillierter Ausformulierung nach. Der Um-
weltbericht wird im Weiteren in die Begründung zum Bebauungs-
plan integriert. 
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l) 
Die angesprochene Fläche für Wald wurde zwischenzeitlich durch 
die zuständige Behörde aus dem Forstrecht entlassen. Eigentums-
verhältnisse sind bei Ausgleichsmaßnahmen unbeachtlich, da die 
entsprechenden Maßnahmen von den zuständigen Fachbehörden 
begleitet und kontrolliert werden. Die Auffassung einer „nicht ord-
nungsgemäßer Abwägung“ wird nicht geteilt. Die Bedenken hierzu 
werden zurückgewiesen. 
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46. 

 
 

45. 
Beschlusslage BPA 
 
Vom 02.03.2011 
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Die GRZ von 0,25 für alle ausgewiesenen reinen Wohngebiete wird 
in die Festsetzungen des 2. Entwurfs des Bebauungsplans über-
nommen. 

 

 


